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Vierte Ordnung zur Änderung der 

Prüfungsordnung für den Studiengang  

Master of Science (MSc) Chemie 
an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster vom 12. Januar 2011 

vom 8. November 2011 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 
31.10.2006 (GV NRW, S. 474) hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung 
erlassen: 

 

Artikel I 
Die Prüfungsordnung für den Studiengang Master of Science (MSc) Chemie an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster vom 12. Januar 2011 (AB Uni 02/2011, S. 2280), zuletzt geändert 
durch die Dritte Änderungsordnung vom 29. August 2011 (AB Uni 22/2011, S. 1536), wird wie folgt 
geändert:  

 

1. § 4 Abs. 2 erhält folgende aktuelle Fassung:  
 

(2) Das Studium ist in zwei Studienjahre gegliedert und umfasst folgende Wahlpflichtmodule und 
Pflichtmodule. Die Modulbeschreibungen befinden sich im Anhang zu dieser Prüfungsordnung. 1 
ECTS-Kreditpunkt entspricht einem Leistungspunkt (LP).  

• 1 Wahlpflichtmodul Moderne organische Molekülchemie (14-ECTS Leistungspunkte (LP))  
• 1 Wahlpflichtmodul Angewandte Analytische Chemie (14 LP)  
• 1 Wahlpflichtmodul Medizinische Chemie (14 LP)  
• 1 Wahlpflichtmodul Lebensmittelchemie (14 LP)  
• 1 Wahlpflichtmodul Wirtschaftswissenschaften (14 LP)  
• 1 Wahlpflichtmodul Forschungsstrategien in physikalischen, chemischen und pharma-
zeutischen Technologien (14 LP)  

• 1 Wahlpflichtmodul Moderne Aspekte der Analytischen Chemie (14 LP) 
• 1 Wahlpflichtmodul Elektrochemische Energiespeicherung und Umwandlung (14 LP)  
• 1 Wahlpflichtmodul Biochemie/Biophysikalische Chemie (14 LP)  
• 1 Wahlpflichtmodul Spektroskopie und Struktur der Materie (14 LP)  
• 1 Wahlpflichtmodul Moderne Aspekte anorganischer Molekülchemie (14 LP)  
• 1 Wahlpflichtmodul Polymere und Nanostrukturen (14 LP)  
• 1 Wahlpflichtmodul Molekularbiologie/Biotechnologie (14 LP)  
• 1 Wahlpflichtmodul Theoretische Chemie (14 LP)  
• 1 Wahlpflichtmodul Organische Wirkstrukturen und Katalyse (14 LP)  
• 1 Wahlpflichtmodul Materials Chemistry (14 LP)  
• 1 Wahlpflichtmodul Neutronenbeugung, Spektroskopie und Struktur der Materie (14 LP)  
• 1 Wahlpflichtmodul Zusatzkompetenz a (12 LP)  
• 1 Wahlpflichtmodul Zusatzkompetenz b (12 LP)  
• 1 Wahlpflichtmodul Zusatzkompetenz c (12 LP)  
• 1 Pflichtmodul Aktuelle Aspekte der Chemie (10 LP)  
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• 1 Pflichtmodul Projektmodul (12 LP)  
• 1 Pflichtmodul Master-Arbeit und Disputation (30 LP).  
 
Das erste Studienjahr umfasst ein Studium der Chemie in Wahlpflichtmodulen im Umfang von 56 
Leistungspunkten. Aus einem Pool von 17 Wahlpflichtmodulen zu je 14 Leistungspunkten sind 
vier Module wählbar. 14 Leistungspunkte des ersten Studienjahres können in einem 
Wahlpflichtmodul bestehend aus Veranstaltungen der Fachbereiche Biologie, Mathematik, 
Physik oder Geowissenschaften der WWU Münster erworben werden; die Anerkennung externer 
Module bedarf der Genehmigung durch den Prüfungsausschuss. Der Prüfungsausschuss kann 
diese Aufgaben an die für das entsprechende Modul zuständigen Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerinnen delegieren. Die Prüfungsmodalitäten regelt § 10.  

Im zweiten Studienjahr werden spezifische Methoden und organisatorische Kenntnisse 
vermittelt, die für die Anfertigung der Master-Arbeit notwendig sind; außerdem erfolgt hier die 
Einarbeitung in die spezifische Fachliteratur durch die aktive Teilnahme an 
Arbeitsgruppenseminaren. Die erworbenen theoretischen und praktischen Kenntnisse und 
Fähigkeiten werden bei der selbständigen Bearbeitung eines wissenschaftlichen 
Forschungsprojektes im Rahmen der Master-Arbeit eingesetzt, die abschließend im Rahmen 
eines öffentlichen wissenschaftlichen Vortrags mit Diskussion verteidigt wird.  

Zusätzlich müssen begleitend zum Masterstudium aus dem Block der drei Wahlpflichtmodule 
Zusatzkompetenz a-c insgesamt 12 Leistungspunkte absolviert werden. 

 

2. 
 

§ 15 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung 

(1) 1Die Master-Arbeit soll zeigen, dass die Kandidatin/der Kandidat in der Lage ist, innerhalb der 
vorgegebenen Frist das ihr/ihm gestellte Problem selbständig mit wissenschaftlichen Methoden 
zu bearbeiten, darzustellen und zu verteidigen. 2Die Masterarbeit darf bzw. Teile der Masterarbeit 
dürfen in dieser Form noch nicht Gegenstand eines anderen Prüfungsverfahrens gewesen sein. 
3Die Master-Arbeit wird i.d.R., aber nicht zwingend, in einer Arbeitsgruppe angefertigt, in der ein 
Forschungsmodul absolviert wurde. 4Das Thema der Master Arbeit wird nach Abschluss der 
Wahlpflichtmodule, der Module der ersten Hälfte des zweiten Studienjahres und der Module zur 
Zusatzkompetenz auf Antrag der/des Studierenden vom Prüfungsamt ausgegeben. 5In 
Ausnahmefällen kann in Absprache mit der/m betreuenden Hochschullehrer/in das Thema der  
Master-Arbeit vor Abschluss der Module „Aktuelle Aspekte der Chemie“ und/oder 
„Zusatzkompetenz“ ausgegeben werden. 6Das Thema muss so beschaffen sein, dass Master-
Arbeit und Master- Disputation innerhalb der vorgegebenen Frist abgeschlossen werden können. 
7Der Ausgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen.  8Das Thema soll so gestellt werden, dass im 
Rahmen der Möglichkeiten und in Absprache mit den Betreuer/inne/n ein Spielraum zur 
selbständigen methodischen oder thematischen Weiterentwicklung und Ausgestaltung der Arbeit 
bleibt. 9Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb einer Woche nach Beginn der 
Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 10Absatz 5, Satz 4 bleibt unberührt. 11Der/die 
Betreuer/in der Master-Arbeit muss nicht der Mentor/die Mentorin des/der Studierenden im 
MSc-Studiengang sein. 12Die Bewertung der Arbeit erfolgt durch zwei Prüfer, wobei in der Regel 
ein Prüfer die Betreuerin oder der Betreuer ist. 13Die zweite Prüferin/der zweite Prüfer wird vom 
Prüfungsausschuss bestimmt. 
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3. 

(2a) Die Kandidaten/der Kandidat versichert bei der Abgabe der Arbeit schriftlich, dass die 
Masterarbeit oder Teile davon nicht bereits anderweitig als Prüfungsarbeit vorgelegen hat bzw. 
haben.  

Nach § 15 Abs. 2 wird folgender Absatz 2a neu eingefügt  

 
4. Die im Anhang der Prüfungsordnung aufgeführten Modulbeschreibungen werden wie folgt 

geändert:  
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a) Das Modul 1.2 „Analytische Chemie“ wird ersetzt durch die folgende Version dieses Moduls:  

Modultitel deutsch:  Angewandte Analytische Chemie 

Modultitel englisch: Applied Analytical Chemistry 

Studiengang: MSc Chemie 

Teilstudiengang:  
 

1 Modulnummer: WP 1.2 Status: [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[  ] jedes Sem. 
[x] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: 
[X] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

Fachsem.: 
3 

LP: 
14 

Workload (h): 
420 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 
1 V Analytische Chemie 1 [x] P   [ ] WP 1 15h; 1 SWS 15h 

2 V Analytische Chemie 2 [x] P   [ ] WP 1 15h; 1 SWS 15h 

3 V Analytische Chemie 3 [x] P   [ ] WP 1 15h; 1 SWS 15h 

4 V Analytische Chemie 4 [x] P   [ ] WP 1 15h; 1 SWS 15h 

5 P 
Projektpraktikum Analytische 
Chemie 

[x] P   [ ] WP 10 150h; 10 SWS 150h 
 

4 

Lehrinhalte: 

Erlernen fortgeschrittener analytischer Methoden in Theorie und Praxis. In den Vorlesungen werden 
vier komplementäre, jährlich teilweise wechselnde Veranstaltungen „Spezielle Analytische Chemie“ 
mit jeweils einer SWS angeboten, die von den Dozenten aus den folgenden Themengebieten 
ausgewählt werden: Analytische Trennmethoden, Chromatographie, Elektrophorese, 
Probenvorbereitung, Datenauswertung/Chemometrie, Molekülspektrometrie, Atomspektrometrie, 
Massenspektrometrie, analytische Kopplungstechniken, Speziationsanalytik, Umweltchemie, 
Umweltanalytik, Bioanalytik, industrielle Analytik, Elektroanalytik, Sensorik. Das Projektpraktikum 
wird in Gruppen durchgeführt, die Studierenden organisieren sich selbständig. Inhalt des Praktikums 
ist eine analytische Fragestellung, die in der Regel von allgemeinem Interesse und weniger 
forschungsbezogen ist. Im Falle einer nicht ausreichenden Kapazität kann das Praktikum alternativ 
auch als Kombination aus einem Blockpraktikum mit sechs ganztägigen Versuchen aus 
verschiedenen aktuellen Gebieten der analytischen Chemie und einem dreiwöchigen 
Forschungspraktikum durchgeführt werden. Hierbei müssen die entsprechenden Versuchsprotokolle 
sowie ein Forschungsbericht erstellt werden. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Das Praktikum wird bevorzugt als Projekt im Rahmen eines problemorientierten Lehr- und 
Lernansatzes durchgeführt werden, bei dem eine Gruppe von maximal zehn Studierenden eine 
anspruchsvolle analytisch-chemische Thematik in Theorie und Experiment in einem Zeitraum von 
sechs Wochen eigenständig bearbeiten wird. Die Koordination des Projekts erfolgt zusammen mit 
einem erfahrenen Wissenschaftler als Betreuer und mit Unterstützung durch weitere 
wissenschaftliche Mitarbeiter je nach Erfordernis des jeweiligen Projektes. Die Studierenden 
arbeiten sich theoretisch in die Thematik ein und organisieren eigenständig die Arbeitsteilung 
innerhalb des Projektes sowie die experimentellen Arbeiten. Die einzelnen Gruppenmitglieder 
berichten über ihre Aufgaben und den Stand des Gesamtprojektes regelmäßig an den Betreuer und 
ziehen nach Bedarf weitere wissenschaftliche Mitarbeiter für die technische Unterstützung hinzu. 
Das Projekt wird durch einen Abschlussbericht und eine öffentliche Abschlusspräsentation 
komplettiert, bei denen alle Gruppenmitglieder aktiv mitwirken. 
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6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Keine. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 

[x] Modulabschlussprüfung (MAP)  [  ] Modulprüfung (MP)  [  ] Modulteilprüfungen (MTP)   
  

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Mündliche Modulabschlussprüfung 30 min. 100% 
  

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Zu Nr. 5: Protokolle, Berichte, Vorträge 
Variabel, je nach 

Projekt 

   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 
abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  
11 

Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

14/108 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Die vorherige Teilnahme an einem instrumentell-analytischen Praktikum wie im BSc-Studiengang 
Chemie/Lebensmittelchemie wird dringend empfohlen, ist aber nicht Voraussetzung. 

  

13 
Anwesenheit: 

---.  
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

MSc Lebensmittelchemie, MSc Wirtschaftschemie 
   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Wechselnd mit der Zuständigkeit für die Vorlesung Fachbereich 12 – Chemie und Pharmazie 
   

16 
Sonstiges: 

Bei Bedarf wird das Modul zweimal pro Semester angeboten. 
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b) Als neues, zusätzliches Wahlpflichtmodul wird das folgende Modul 1.7 „Moderne Aspekte der 
Analytischen Chemie“ in die Modulbeschreibung eingefügt: 

Modultitel deutsch:  Moderne Aspekte der Analytischen Chemie 

Modultitel englisch: Modern Aspects of Analytical Chemistry 

Studiengang: MSc Chemie 

Teilstudiengang:  
 

1 Modulnummer:  WP 1.7 Status:  [  ]  Pflichtmodul  [X]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[  ] jedes Sem. 
[X] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: 
[X] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

Fachsem.: 
3 

LP: 
14 

Workload (h): 
420 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 
1 V Analytische Chemie 1 [x] P   [ ] WP 1 15h; 1 SWS 15h 

2 V Analytische Chemie 2 [x] P   [ ] WP 1 15h; 1 SWS 15h 

3 V Analytische Chemie 3 [x] P   [ ] WP 1 15h; 1 SWS 15h 

4 V Analytische Chemie 4 [x] P   [ ] WP 1 15h; 1 SWS 15h 

5 Ü/P 
Experimentelle 
Übungen/Forschungspraktikum 

[x] P   [ ] WP 10 150h; 10 SWS 150h 
 

4 

Lehrinhalte: 

Ziel des Moduls ist das Erlernen fortgeschrittener analytischer Methoden in Theorie und Forschung. 
In den Vorlesungen werden vier zum Modul „Angewandte Analytische Chemie“ komplementäre, 
jährlich teilweise wechselnde Veranstaltungen „Spezielle Analytische Chemie“ mit jeweils einer SWS 
angeboten, die von den Dozenten aus den folgenden Themengebieten ausgewählt werden: 
Analytische Trennmethoden, Chromatographie, Elektrophorese, Probenvorbereitung, 
Datenauswertung/Chemometrie, Molekülspektrometrie, Atomspektrometrie, Massenspektrometrie, 
analytische Kopplungstechniken, Speziationsanalytik, Umweltchemie, Umweltanalytik, Bioanalytik, 
industrielle Analytik, Elektroanalytik, Sensorik. Das Forschungspraktikum wird in einem analytisch 
arbeitenden Arbeitskreis durchgeführt und hat ein Teilthema einer/s Doktorandin/en zum Inhalt, d.h. 
die Studierenden bearbeiten unter Anleitung einer Assistentin/eines Assistenten eine analytische 
Fragestellung der aktuellen Forschung. Die Durchführung des Forschungspraktikums  erfolgt einzeln 
und unter direkter Anleitung einer/s Doktorandin/en. Das Forschungspraktikum ist im Rahmen eines 
schriftlichen Berichtes zusammenzufassen. Die Zusammenfassung kann alternativ, nach Maßgabe 
der/des betreuenden Hochschullehrerin/Hochschullehrers, auch im Rahmen einer 20-minütigen 
Präsentation gegeben werden. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Die Studierenden arbeiten sich theoretisch in ein ausgewähltes Forschungsthema ein und 
organisieren zusammen mit der/dem betreuenden Assistentin/Assistenten die Versuchsplanung 
sowie die experimentellen Arbeiten. Hierbei gewinnen sie eine vertiefte Einsicht in die Prinzipien und 
Möglichkeiten der modernen instrumentellen analytischen Chemie. Hierbei wird ein besonderer 
Schwerpunkt darauf gelegt, die Studierenden in der analytischen Denkweise sowie in der 
wissenschaftlichen Interpretation von Daten zu schulen. 
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6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Keine.  

   

7 
Leistungsüberprüfung: 

[X] Modulabschlussprüfung (MAP)  [  ] Modulprüfung (MP)  [  ] Modulteilprüfungen (MTP)   
  

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Mündliche Modulabschlussprüfung 30 min. 100% 
  

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Zu Nr. 5: Protokolle, Berichte, Vorträge 
Variabel, je nach 

Thema 

   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 
abgeschlossen wurde, d.h. alle prüfungsrelevanten Leistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  
11 

Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

14/108 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Die vorherige Teilnahme an einem instrumentell-analytischen Praktikum wie im BSc-Studiengang Chemie/ 
Lebensmittelchemie wird dringend empfohlen, ist aber nicht Voraussetzung. 

  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

MSc Wirtschaftschemie, MSc Lebensmittelchemie 
   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Wechselnd mit der Zuständigkeit für die Vorlesung Fachbereich 12 – Chemie und Pharmazie 
   

16 
Sonstiges: 

Bei Bedarf wird das Modul zweimal pro Semester angeboten 
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c) Das Modul 5a „Zusatzkompetenz a: Industriepraktikum / Auslandspraktikum“ wird ersetzt 
durch die folgende Version dieses Moduls: 

 

Modultitel deutsch:  Zusatzkompetenz a: Industriepraktikum / Auslandspraktikum 

Modultitel englisch: Practical internship (industry/abroad) 

Studiengang: MSc Chemie 

Teilstudiengang:  

 
1 Modulnummer:  5a Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul   

 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: 
[X] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

Fachsem.: 
1-3 

LP: 
1-12 

Workload (h): 
30-360 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1 P Praktikum [x] P   [ ] WP 1-12   

 

4 

Lehrinhalte: 

In einem mindestens vierwöchigen Industrie- oder Auslandspraktikum erwerben die Studierenden 
Einblicke in die Tätigkeitsfelder der Chemie und Kenntnisse im berufsspezifischen Arbeitsumfeld. 
Spezifische Arbeitsinhalte können in Absprache mit den Praktikumsunternehmen oder der 
gastgebenden Forschungsinstitution festgelegt werden. Durch die Übertragung realer 
Arbeitsaufgaben werden Schlüsselkompetenzen wie abstraktes und vernetztes Denken, Kreativität, 
Eigenverantwortlichkeit und Flexibilität gefördert sowie tätigkeitsrelevante Kompetenzen trainiert. 
Das Modul wird mit einem mündlichen oder schriftlichen Praktikumsbericht abgeschlossen. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Die Studierenden sammeln im praktischen Berufsalltag Erfahrungen in möglichen künftigen 
Tätigkeitsfeldern. Sie lernen Strukturen und Funktionen spezifischer Arbeitsfelder der Chemie im In- 
und Ausland kennen und wenden die in Lehrveranstaltungen erworbenen Kenntnisse und 
Kompetenzen adäquat an. 

    

6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Die Leistungspunkte werden je nach erbrachtem workload vergeben, wobei für den Erwerb eines 
Leistungspunkts ein Arbeitsaufwand von 30 Stunden zugrunde gelegt wird. Die Dauer des Praktikums 
und die ihm entsprechenden Leistungspunkte sind vor Beginn des Praktikums mit dem 
Modulverantwortlichen zu klären. Pro Woche Vollzeit-Praktikum sollen maximal 2 LP vergeben 
werden.  
Es besteht die Möglichkeit, die Module 5a-c mit einander zu kombinieren, so dass durch die in den 
gewählten Modulen erbrachten Leistungen insgesamt 12 Leistungspunkte erworben werden.  

   
7 

Leistungsüberprüfung: 

[ X ] Modulabschlussprüfung (MAP)  [  ] Modulprüfung (MP)  [  ] Modulteilprüfungen (MTP)   
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8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Zu Nr. 1: Mündlicher (Vortrag) oder schriftlicher Praktikumsbericht 
30 min 

oder ca. 20 
Seiten 

100 % 

  

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

---  

   

10 

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden in der der Dauer des Praktikums entsprechenden Höhe 
(vgl. oben unter Ziffer 6) angerechnet (pro Woche Vollzeit-Praktikum sollen maximal 2 LP vergeben 
werden), wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen 
und Studienleistungen bestanden wurden. Aus dem Block der drei Wahlpflichtmodule 
Zusatzkompetenz a-c müssen insgesamt 12 Leistungspunkte absolviert werden. 

  
11 

Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

Die Modulnote geht nicht in die Gesamtnote ein. 

  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 

  
13 

Anwesenheit: 

--- 

  
14 

Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

--- 

   
15 

Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Vorsitzender des Prüfungsausschusses Fachbereich 12 – Chemie und Pharmazie 

   

16 

Sonstiges: 
Wahlpflichtmodul für Studierende mit einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss in Chemie oder 
einem vergleichbaren Studiengang. Zulassung erfolgt in Absprache mit einer/einem 
Hochschullehrer/in, welche/r entscheidet, ob ein mündlicher oder schriftlicher Praktikumsbericht 
erstellt wird. Die Anzahl der vergebenen Leistungspunkte hängt von der Art und Dauer des Praktikums 
ab und wird im Vorfeld des Praktikums von der/dem betreuenden Hochschullehrer/in festgelegt. Es 
wird empfohlen, die Praktikumszeit bis spätestens zum Ende des 3. Semesters zu absolvieren. 
Für den Abschluss des MSc Chemie müssen insgesamt Zusatzkompetenzen im Umfang von 12 LP 
nachgewiesen werden. Dies ist auch durch eine Kombination von Veranstaltungen der einzelnen 
Wahlpflichtmodule 5 a-c möglich. 
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d) Das Modul 5b „Zusatzkompetenz b: Allgemeine Studien“ wird ersetzt durch die folgende 
Version dieses Moduls: 

 

Modultitel deutsch:  Zusatzkompetenz b: Allgemeine Studien 

Modultitel englisch: General studies 

Studiengang: MSc Chemie 

Teilstudiengang:  

 
1 Modulnummer:  5b Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul   

 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: 
[X] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

Fachsem.: 
1-3 

LP: 
1-12 

Workload (h): 
30-360 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1 
V, Ü, 

S 
Wahlfächer [x] P   [ ] WP 1-12   

 

4 

Lehrinhalte: 

Die Studierenden sollen insbesondere in eigens dafür abgehaltenen Lehrveranstaltungen 
Schlüsselqualifikationen erwerben (additive Vermittlung von Schlüsselqualifikationen) oder einen 
Einblick in andere wissenschaftliche Disziplinen erhalten. Es sollen Kenntnisse und Fertigkeiten 
vermittelt werden, die im Sinne einer ganzheitlichen Ausbildung über die normale Qualifikation einer 
Chemikerausbildung hinausgehen. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Die Studierenden trainieren folgende Schlüsselqualifikationen: Kommunikations- und 
Teamfähigkeit, Präsentations- und Moderationskompetenz, Fähigkeit zur Nutzung moderner 
Informationstechnologien, interkulturelle Kompetenzen und Fremdsprachenkenntnisse. 
Darüber hinaus können fachliche Kompetenzen z.B. im Bereich der Philologien, der 
Sozialwissenschaften, der Medizin oder in anderen Fächern erworben werden. 
 

    

6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Es kann aus dem Angebot der Universität im Bereich „Allgemeine Studien“ oder aus dem Angebot 
der einzelnen Fachbereiche frei gewählt werden. 
 
Es besteht die Möglichkeit, die Module 5a-c mit einander zu kombinieren, so dass durch die in den 
gewählten Modulen erbrachten Leistungen insgesamt 12 Leistungspunkte erworben werden.  

   
7 

Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP)  [  ] Modulprüfung (MP)  [ X ] Modulteilprüfungen (MTP)   
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8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer 
bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Zu Nr. 1: Die zu erbringenden Prüfungsleistungen richten sich nach 
den Bestimmungen der jeweils gewählten Veranstaltung.  
Es ist mindestens eine Prüfungsleistung zu erbringen.  

 

Die 
Prüfungsleistungen 

fließen in 
chronologischer 

Reihenfolge bis zum 
Umfang von 12 LP 

gewichtet nach ihren 
LP in die Modulnote 

ein.  

  

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Zu Nr. 1: Die zu erbringenden Studienleistungen richten sich nach den 
Bestimmungen der jeweils gewählten Veranstaltung.  

 

   

10 

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden in der den erbrachten Leistungen entsprechenden Höhe 
angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. alle 
Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. Aus dem Block der drei 
Wahlpflichtmodule Zusatzkompetenz a-c müssen insgesamt 12 Leistungspunkte absolviert werden. 

  
11 

Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

Die Modulnote geht nicht in die Gesamtnote ein. 

  
12 

Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 

  
13 

Anwesenheit: 

--- 

  
14 

Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

--- 

   
15 

Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Vorsitzender des Prüfungsausschusses Fachbereich 12 – Chemie und Pharmazie 

   

16 

Sonstiges: 
Wahlpflichtmodul für Studierende mit einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss in Chemie oder 
einem vergleichbaren Studiengang. Es kann aus dem Angebot der Universität im Bereich „Allgemeine 
Studien“ oder aus dem Angebot der einzelnen Fachbereiche frei gewählt werden. 
Für den Abschluss des MSc Chemie müssen insgesamt Zusatzkompetenzen im Umfang von 12 LP 
nachgewiesen werden. Dies ist auch durch eine Kombination von Veranstaltungen der einzelnen 
Wahlpflichtmodule 5 a-c möglich. 
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e) Das Modul 5c „Zusatzkompetenz c: Fachwissenschaftliche Ergänzung“ wird ersetzt durch die 
folgende Version dieses Moduls: 

 

Modultitel deutsch:  Zusatzkompetenz c: Fachwissenschaftliche Ergänzung 

Modultitel englisch: Subject specific addendum 

Studiengang: MSc Chemie 

Teilstudiengang:  

 
1 Modulnummer:  5c Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul   

 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: 
[X] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

Fachsem.: 
1-3 

LP: 
1-12 

Workload (h): 
30-360 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1 
V, S, 
Ü, P 

Wahlfächer [x] P   [ ] WP 1-12   

 

4 

Lehrinhalte: 

In diesem Modul sollen Kenntnisse und Fähigkeit vermittelt werden, die über die normale 
Qualifikation einer Chemikerausbildung hinausgehen. Die Inhalte können aus allen in den 
Studiengängen Chemie, Pharmazie und Lebensmittelchemie vermittelten Fächern ausgewählt 
werden. Dazu zählen Module aus dem Masterstudiengang Chemie, die nicht im Wahlpflichtbereich 
belegt wurden, oder interdisziplinär aus den Bereichen Mathematik, Physik, Biologie, Informatik u.ä. 
ausgewählte Veranstaltungen. Der Inhalt soll in Absprache mit einem verantwortlichen 
Hochschullehrer der Lehreinheit Chemie festgelegt werden. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Der/Die Studierende erwirbt zusätzliche Kompetenzen in seinem Spezialgebiet oder erweitert seine 
Kenntnisse in der wissenschaftlichen Breite. Dieses Modul fördert den Erwerb zusätzlicher 
Qualifikationen auf aktuellen Arbeitsgebieten der Chemie oder interdisziplinär aus verwandten 
Bereichen. 

    

6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Die Veranstaltungen können aus allen in den Studiengängen Chemie, Pharmazie und 
Lebensmittelchemie vermittelten Fächern ausgewählt werden. Dazu zählen Module aus dem 
Masterstudiengang Chemie, die nicht im Wahlpflichtbereich belegt wurden, oder interdisziplinär aus 
den Bereichen Mathematik, Physik, Biologie, Informatik u.ä. ausgewählte Veranstaltungen. Der 
Inhalt soll in Absprache mit einem verantwortlichen Hochschullehrer der Lehreinheit Chemie 
festgelegt werden. 
Es besteht die Möglichkeit, die Module 5a-c mit einander zu kombinieren, so dass durch die in den 
gewählten Modulen erbrachten Leistungen insgesamt 12 Leistungspunkte erworben werden.  

   
7 

Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP)  [  ] Modulprüfung (MP)  [ X ] Modulteilprüfungen (MTP)   
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8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Zu Nr. 1: Die zu erbringenden Prüfungsleistungen richten sich nach 
den Bestimmungen der jeweils gewählten Veranstaltung.  
Es ist mindestens eine Prüfungsleistung zu erbringen. 

 

Die 
Prüfungsleistungen 

fließen in 
chronologischer 
Reihenfolge bis 

zum Umfang von 12 
LP gewichtet nach 

ihren LP in die 
Modulnote ein. 

  

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Zu Nr. 1: Die zu erbringenden Studienleistungen richten sich nach den 
Bestimmungen der jeweils gewählten Veranstaltung. 

 

   

10 

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden in der den erbrachten Leistungen entsprechenden Höhe 
angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. alle 
Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. Aus dem Block der drei 
Wahlpflichtmodule Zusatzkompetenz a-c müssen insgesamt 12 Leistungspunkte absolviert werden. 

  
11 

Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

Die Modulnote geht nicht in die Gesamtnote ein. 

  
12 

Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 

  
13 

Anwesenheit: 

--- 

  
14 

Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

--- 

   
15 

Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Wechselnd mit der Wahl der Studierenden Fachbereich 12 – Chemie und Pharmazie 

   

16 

Sonstiges: 
Für den Abschluss des MSc Chemie müssen insgesamt Zusatzkompetenzen im Umfang von 12 LP 
nachgewiesen werden. Dies ist auch durch eine Kombination von Veranstaltungen der einzelnen 
Wahlpflichtmodule 5 a-c möglich. 
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f) Das Modul 6 „Aktuelle Aspekte der Chemie“ wird ersetzt durch die folgende Version dieses 
Moduls: 
 

Modultitel deutsch:  Aktuelle Aspekte der Chemie 

Modultitel englisch: Current aspects of chemistry 

Studiengang: MSc Chemie 

Teilstudiengang:  
 

1 Modulnummer:  6 Status:  [x]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [X] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

Fachsem.: 
1-3 

LP: 
10 

Workload (h): 
300 h 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1 
V, S, 

Ü 
Vorlesung, Seminar, Übung [x] P   [ ] WP 5 60h, 4SWS 90h 

2 S 
Seminar Aktuelle Aspekte der 
Chemie 

[x] P   [ ] WP 5 30h, 2SWS 120h 
 

4 

Lehrinhalte: 
Dieses Modul ist im engem Zusammenhang mit dem Projektmodul zu sehen. Es dient der vertieften 
theoretischen Ausbildung der Studierenden, die sich ihren Neigungen entsprechend Vorlesungen,  
Seminare und/oder Übungen zur Spezialisierung aus dem Kanon der Wahlpflichtveranstaltungen 
bzw. aus Spezialvorlesungen auswählen können. Die Auswahl der Veranstaltungen ist mit der/m das 
Projektmodul betreuenden Hochschullehrer/in abzusprechen. Erwartet wird daher der enge 
Anschluss an eine Arbeitsgruppe und die aktive, ganzsemestrige Teilnahme an wenigstens einem 
Arbeitsgruppenseminar.  
 

 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Dieses Modul dient der Vorbereitung auf die selbständig zu verfassende Masterarbeit, ein Wechsel 
der Arbeitsgruppe nach Abschluss des Projektmoduls wird ausdrücklich nicht ausgeschlossen. 
 
 
 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x] Modulabschlussprüfung (MAP)  [  ] Modulprüfung (MP)  [  ] Modulteilprüfungen (MTP)   

  

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Mündliche Prüfung (30 min) oder Klausur (120 min) 
30 min bzw 

120 min 
100% 

  

9 
Studienleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

 Keine.   
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10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 
abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  
11 

Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

10/108 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

 
  

13 
Anwesenheit: 

 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

 
   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Betreuende/r Hochschullehrer/in des Projektmoduls Fachbereich 12 – Chemie und Pharmazie 
   

16 

Sonstiges: 
Die Veranstaltungen, die im Rahmen der Aktuellen Aspekte der Chemie besucht werden, müssen im 
Vorfeld mit der/m Hochschullehrer/in, welche/r das Projektmodul betreut, abgestimmt und 
schriftlich festgehalten werden. Die individuelle Planung dieses Moduls, sowie die/der betreuende 
Hochschullehrer/in sind der Studienkoordination des FB 12 mitzuteilen. 
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g) Das Modul 7 „Projektmodul“ wird ersetzt durch die folgende Versionen dieses Moduls: 
 

Modultitel deutsch:  
Projektmodul 
(Fassung für Studierende, die ihr Studium ab dem WS 2010/11 aufgenommen haben) 

Modultitel englisch: Project module 

Studiengang: MSc Chemie 

Teilstudiengang:  

 
1 Modulnummer:  7 Status:  [x]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   

 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: 
[X] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

Fachsem.: 
3 

LP: 
12 

Workload (h): 
360 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1 P Experimentelle Übungen [x] P   [ ] WP 12 
240h, 
16SWS 

120h 

 

4 

Lehrinhalte: 

Dieses Modul ist sehr stark forschungsorientiert. Erwartet wird die Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe, 
um erstmals über einen längeren Zeitraum ein wohl definiertes kleineres Forschungsprojekt unter 
Anleitung eines Assistenten durchzuführen. Es geht damit über die recht kurzen Aufenthalte des 1. 
und 2. Semesters in unterschiedlichen Forschungsgruppen hinaus und soll auch der Orientierung der 
Studierenden für die Durchführung ihrer selbständigen Forschungsarbeiten dienen. Die 
Durchführung dieses Moduls in einer bestimmten Arbeitsgruppe legt nicht zwingend das Thema der 
weiterführenden Master- oder Doktorarbeit fest, vielmehr ist ein Wechsel ausdrücklich nicht 
ausgeschlossen. 
 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Das Modul dient der Vorbereitung auf die selbständig zu verfassende Masterarbeit bzw. auf den 
Übergang in ein Doktorandenstudium und umfasst eine wissenschaftliche Arbeit. 

    
6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

 

   
7 

Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP)  [x] Modulprüfung (MP)  [  ] Modulteilprüfungen (MTP)   

  

  

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Zu Nr.1: Abschlussbericht  100% 

  

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

  

   

2840



 

   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 
abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  
11 

Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

12/108 

  

12 

Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Abgeschlossene erste Phase des Masterstudiengangs (1. und 2. Fachsemester). In Ausnahmefällen 
kann das Projektmodul vorgezogen werden. Hierüber entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 

  
13 

Anwesenheit: 

 

  
14 

Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Wechselnd mit der Zuständigkeit für die 
Vorlesung 

Fachbereich 12 – Chemie und Pharmazie 

   
16 

Sonstiges: 
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Modultitel deutsch:  Projektmodul 
(Fassung für Studierende, die ihr Studium ab dem WS 2011/12 aufgenommen haben) 

Modultitel englisch: Project module 

Studiengang: MSc Chemie 

Teilstudiengang:  
 

1 Modulnummer:  7 Status:  [x]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [X] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

Fachsem.: 
3 

LP: 
12 

Workload (h): 
360 h 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 
1 P Experimentelle Übungen [x] P   [ ] WP 12 240h, 16SWS 120h 

 

4 

Lehrinhalte: 
Dieses Modul ist sehr stark forschungsorientiert. Erwartet wird die Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe, 
um erstmals über einen längeren Zeitraum ein wohl definiertes kleineres Forschungsprojekt unter 
Anleitung eines Assistenten durchzuführen. Es geht damit über die recht kurzen Aufenthalte des 1. 
und 2. Semesters in unterschiedlichen Forschungsgruppen hinaus und soll auch der Orientierung der 
Studierenden für die Durchführung ihrer selbständigen Forschungsarbeiten dienen. Die 
Durchführung dieses Moduls in einer bestimmten Arbeitsgruppe legt nicht zwingend das Thema der 
weiterführenden Master- oder Doktorarbeit fest, vielmehr ist ein Wechsel ausdrücklich nicht 
ausgeschlossen. 
 

 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Das Modul dient der Vorbereitung auf die selbständig zu verfassende Masterarbeit bzw. auf den 
Übergang in ein Doktorandenstudium und umfasst eine wissenschaftliche Arbeit. 
 
 
 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[  ] Modulabschlussprüfung (MAP)  [x] Modulprüfung (MP)  [  ] Modulteilprüfungen (MTP)   

  
  

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Zu Nr.1: Abschlussbericht  100% 
  

9 
Studienleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Zu Nr. 1: Vortrag 15-20 min 
   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 
abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 
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11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

12/108 
  

12 

Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 
Abgeschlossene erste Phase des Masterstudiengangs (1. und 2. Fachsemester). In Ausnahmefällen 
kann das Projektmodul vorgezogen werden. Hierüber entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 

  

13 
Anwesenheit: 

 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

 
   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Betreuende/r Hochschullehrer/in des Projektmoduls Fachbereich 12 – Chemie und Pharmazie 
   

16 

Sonstiges: 
Mit der/dem das Projektmodul betreuenden Hochschullehrer/in sind ebenfalls die Veranstaltungen 
im Modul „Aktuelle Aspekte der Chemie“ abzustimmen und schriftlich festzuhalten. Die individuelle 
Planung dieses Moduls ist der Studienkoordination des FB 12 mitzuteilen. 
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h) Das Modul 8 „Masterarbeit“ wird ersetzt durch die folgende Version dieses Moduls: 
 

Modultitel deutsch:  Master-Arbeit und Disputation  

Modultitel englisch: Master thesis and disputation 

Studiengang: MSc Chemie 

Teilstudiengang:  
 

1 Modulnummer:  8 Status:  [x]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [X] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

Fachsem.: 
4 

LP: 
30 

Workload (h): 
900 h 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 
1  Master-Arbeit [x] P   [ ] WP 30  900h 

 

4 

Lehrinhalte: 
Dieses Modul steht am Ende des Masterstudiums. Die Studierenden führen eine wissenschaftliche 
Arbeit auf der Basis selbständiger Forschungstätigkeit durch. Normalerweise erfolgt die Ausführung 
in einer der wissenschaftlich tätigen Arbeitsgruppen des Fachbereichs Chemie in Münster. Nach 
Absprache mit dem betreuenden Hochschullehrer sind Masterarbeiten auch in Kooperationen mit 
anderen Institutionen, beispielsweise auch Industriebetrieben, außerhalb des Fachbereichs 
zulässig. Die Begutachtung muss in diesen Fällen unter maßgeblicher Beteiligung eines 
Hochschullehrers des Fachbereichs Chemie erfolgen. 
 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden sollen ihre Befähigung zur selbständigen Durchführung wissenschaftlicher 
Arbeiten nachweisen. Dazu gehört selbstverständlich auch die Dokumentation in geeigneter und 
fundierter schriftlicher Darstellung. Sie werden an den Seminaren der jeweiligen Arbeitsgruppen 
aktiv mit Vorträgen über ihr Arbeitsgebiet teilnehmen. Ferner ist die Teilnahme am fachspezifischen 
und fachübergreifenden wissenschaftlichen Vortragsprogramm unseres Fachbereichs vorgesehen. 
In diesem Modul soll der/die Studierende die Befähigung nachweisen, eine wissenschaftliche Arbeit 
selbständig durchzuführen. 
 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[  ] Modulabschlussprüfung (MAP)  [  ] Modulprüfung (MP)  [ x] Modulteilprüfungen (MTP)   

  

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote  

Zu Nr.1: Schriftlicher Bericht zu einer selbständigen 
Wissenschaftlichen Forschungsarbeit 

 2/3 

Zu Nr.1: Vortrag (20 min) oder Disputation (30 min) 
20 bzw 30 

min 
1/3 

  

9 

Studienleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Zu Nr. 1: aktive Teilnahme am akademischen Leben wie Mitarbeiterseminare oder 
Vortragsveranstaltungen 
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10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 
abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  
11 

Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

30/108 
  

12 

Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 
Erfolgreicher Abschluss der Wahlpflichtmodule, der Module der ersten Hälfte des zweiten 
Studienjahres und der Module zur Zusatzkompetenz. In Ausnahmefällen kann in Absprache mit 
der/m betreuenden Hochschullehrer/in das Thema der  Master-Arbeit vor Abschluss der Module 
„Aktuelle Aspekte der Chemie“ und/oder „Zusatzkompetenz“ ausgegeben werden. 

  

13 
Anwesenheit: 

 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

 
   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prüfungsausschuss Fachbereich 12 – Chemie und Pharmazie 
   

16 
Sonstiges: 

Alle Module des 1. bis 3. Fachsemesters sind vor Abgabe der Masterarbeit erfolgreich abzuschließen. 
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Artikel II 
Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. Sie gilt für alle 
Studierenden, die ab dem Wintersemester 2010/11 in den MSc-Studiengang Chemie der WWU 
eingeschrieben werden.  
 
 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Chemie und 
Pharmazie vom 19. Oktober 2011. 
 
 
Münster, den 8. November 2011  Die Rektorin 

 
  Prof. Dr. Ursula Nelles 
 

 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die 
Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Bekanntmachung von 
Satzungen vom 08.02.1991 (AB Uni 91/1), zuletzt geändert am 23.12.1998 (AB Uni 99/4), hiermit 
verkündet. 
 
 
Münster, den 8. November 2011  Die Rektorin 

 
  Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Neufassung der Zugangs- und Zulassungsordnung  

für den Masterstudiengang Chemie 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

vom 8. November 2011 

 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 49 Abs. 7, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetzes - HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes 

vom 31.10.2006 (GV NRW S. 474) hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung 

erlassen: 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

Inhaltsübersicht: 

§ 2 Termine, Fristen, Unterlagen  

1. Abschnitt: Zugang zum Masterstudiengang 

§ 3 Zugangsvoraussetzungen 

§ 4 Feststellung der Zugangsvoraussetzungen 

2. Abschnitt: Zulassung zum Masterstudiengang  

§ 5 Zulassung ohne Auswahlverfahren 

§ 6 Auswahlkommission 

§ 7 Auswahlverfahren 

3. Abschnitt: Schlussvorschriften 

§ 8 Abschluss des Verfahrens 

§ 9 Täuschung 

§ 10 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 

 

§ 1 

Anwendungsbereich 

Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang Chemie an der 

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 

 

2848



 
 

§ 2 

Termine, Fristen und Unterlagen 

(1) Das Zugangs- und Zulassungsverfahren findet jeweils vor Beginn der Vorlesungszeit des 

Winter- bzw. Sommersemesters statt. Der Antrag auf Zulassung ist für das Wintersemester 

bis zum 15.07 / für das Sommersemester bis zum 15.01 eines Jahres beim Studierenden-

sekretariat der Westfälischen Wilhelms-Universität zu stellen. Die Frist zur Stellung des An-

trags richtet sich nach der Verordnung über die Vergabe von Studienplätzen in Nordrhein-

Westfalen (VergabeVO NRW) und der Satzung zur Regelung zulassungsrechtlicher Fragen in 

der Westfälischen Wilhelms-Universität. Die Bewerberin/der Bewerber muss folgende Be-

werbungsunterlagen einreichen: 

 

1. Nachweis der Allgemeinen oder einer einschlägig fachgebundenen Hochschulzu-

gangsberechtigung. 

2. Nachweise über das Vorliegen eines ersten berufsqualifizierenden Abschlusses ge-

mäß § 3 Absatz 1. Liegt zum Zeitpunkt der Bewerbung noch kein Abschlusszeugnis 

gemäß § 3 Absatz 1 vor, so muss ein vorläufiges Zeugnis eingereicht werden, in das 

mindestens die Noten der ersten fünf Semester (mindestens 145 Leistungspunkte) 

eingegangen sind. Wird kein vorläufiges Zeugnis von der Hochschule erstellt, genügt 

vorläufig das Transcript of Records. Das Abschlusszeugnis gemäß § 3 Absatz 1 ist im 

Falle der Zulassung bei der Einschreibung vorzulegen. 

3. Nachweise über ausreichende Sprachkenntnisse gemäß § 3 Absatz 2  

4. Tabellarischer Lebenslauf. 

5. Nachweis über erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen (z.B. Transcript of Re-

cords). 

6. ggf. weitere Unterlagen, in denen die Eignung und Motivation für das angestrebte 

Studium dargelegt werden (z.B. Motivationsschreiben, Arbeitszeugnisse, Nachweise 

über Praktika oder andere relevante Zusatzqualifikationen). 

7. Ggf. Unterlagen, die das Vorliegen einer besonderen Härtefallsituation im Sinne des 

§ 7 Absatz 5 belegen (z.B. Behindertenausweis). 

 

(2) Der Antrag auf Zulassung ist abzulehnen, wenn er nicht fristgerecht eingeht. Der Antrag 

kann abgelehnt werden, wenn die Unterlagen gemäß Absatz 1 unvollständig sind. 
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1. Abschnitt: Zugang zum Masterstudiengang 

 

§ 3 

Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Chemie ist neben den allgemeinen 

Voraussetzungen für die Einschreibung das Absolvieren eines passgenauen Studiums mit 

einer Regelstudienzeit von mindestens 6 Semestern, das mit einem Bachelor oder einem 

anderen berufsqualifizierenden Abschluss (Diplom, Staatsexamen etc.) mit einer Ab-

schlussnote von mindestens 3,3 beendet worden ist. 2Passgenau im Sinne von Satz 1 ist 

ein Studium der Chemie in welchem mindestens 25 LP in Anorganischer Chemie, 25 LP in 

Organischer Chemie, 20 LP in Physikalischer Chemie, 10 LP in Theoretischer Chemie, 8 LP 

in Instrumenteller Analytischer Chemie und 6 LP in Biochemie an einer deutschen oder aus-

ländischen Hochschule erworben wurden. 3Sollte ein nicht passgenaues Studium absol-

viert worden sein, so muss dieses jedoch fachlich einschlägig sein und mit einer Mindest-

note von 2,3 beendet worden sein. 4Fachlich einschlägig im Sinne von Satz 3 ist ein Studi-

um im Studiengang Chemie an einer deutschen oder ausländischen Hochschule. 5Ebenfalls 

fachlich einschlägig im Sinne von Satz 3 ist ein Studium im Studiengang Zwei-Fach-

Bachelor mit dem Fach Chemie in Kombination mit einer anderen Naturwissenschaft; die in 

Satz 3 genannte Mindestnote von 2,3 bezieht sich beim Zwei-Fach-Bachelor auf die Note im 

Fach Chemie. 6Bei Zweifeln über die Gleichwertigkeit von Abschlüssen außerhalb des Gel-

tungsbereiches des Grundgesetzes wird ein Gutachten des Sekretariats der ständigen Kon-

ferenz der Kultusminister der Bundesrepublik Deutschland über die Gleichwertigkeit der 

Abschlüsse eingeholt. 

 

(2) Für Bewerberinnen/Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer 

deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, ist weitere Zugangsvoraussetzung der 

Nachweis von für die aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen ausreichenden Kennt-

nissen der deutschen Sprache. Der Nachweis wird gemäß den Bestimmungen der DSH-

Prüfungsordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität erbracht. Der Nachweis ist nicht 

erforderlich für Bewerberinnen/Bewerber, deren Muttersprache Deutsch ist. 

 

(3) Eine Bewerberin/Ein Bewerber hat keinen Zugang zum Masterstudiengang Chemie, wenn 

sie/er eine Master- oder Diplomprüfung oder eine vergleichbare Prüfung in einem chemi-

schen Studiengang an der Westfälischen Wilhelms-Universität oder an einer anderen 
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Hochschule endgültig nicht bestanden hat. In Zweifelsfällen entscheidet die Auswahl-

kommission im Sinne von § 6. 

 
 

§ 4 

Feststellung der Zugangsvoraussetzungen 

(1) Die Dekanin/Der Dekan des zuständigen Fachbereichs oder ein von ihr/ihm beauftragtes 

hauptamtliches Mitglied des Fachbereichs stellt anhand der mit dem Antrag einzureichen-

den Unterlagen und Zeugnisse fest, ob die Bewerberin/der Bewerber die Zugangsvoraus-

setzungen gemäß § 3 erfüllt. 

 

(2) Liegt im Zeitpunkt der Bewerbung noch kein Abschlusszeugnis vor, ist es ausreichend, 

wenn das vorläufige Zeugnis (§ 2 Absatz 1 Satz 4 Nr. 2) eine den Anforderungen an die Ab-

schlussnote gemäß § 3 Absatz 1 entsprechende Note ausweist oder sich gegebenenfalls 

aus dem Transcript of Records eine solche Note errechnen lässt. 

 

(3) Sofern die Zugangsvoraussetzungen bei einer Bewerberin/einem Bewerber als nicht erfüllt 

betrachtet werden, sind die Gründe zu dokumentieren. 

 
 

2. Abschnitt: Zulassung zum Masterstudiengang 
 

§ 5  

Zulassung ohne Auswahlverfahren 

Ist der Masterstudiengang Chemie zulassungsfrei oder übersteigt die Zahl der Bewerberin-

nen/Bewerber, die die Zugangsvoraussetzungen erfüllen, nicht die im Rahmen einer Zulas-

sungsbeschränkung bestehende Anzahl an Studienplätzen, so werden die zugangsberech-

tigten Bewerberinnen/Bewerber ohne weitere Prüfung zugelassen. 
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§ 6 

Auswahlkommission 

(1) Besteht eine Zulassungsbeschränkung und übersteigt die Anzahl der zugangsberechtigten 

Bewerberinnen/Bewerber für den Masterstudiengang Chemie die Anzahl der zur Verfügung 

stehenden Studienplätze, so wird vom Fachbereichsrat des Fachbereichs Chemie und 

Pharmazie eine Auswahlkommission aus hauptamtlichen Mitgliedern des Fachbereichs für 

die Durchführung des Zulassungsverfahrens gebildet. 

 
(2) Die Auswahlkommission besteht aus einer/einem Vorsitzenden, deren/dessen Stellvertre-

terin/Stellvertreter, die beide der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 

angehören müssen, einer weiteren Hochschullehrerin/einem weiteren Hochschullehrer, 

sowie einem Mitglied aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Außerdem gehören der Auswahlkommission die Studienkoordinatorin/der Studienkoordi-

nator des Fachbereichs Chemie und Pharmazie als beratendes Mitglied ohne Stimmrecht 

an. Für alle Mitglieder der Auswahlkommission mit Ausnahme der/des Vorsitzenden und 

ihrer/seiner Stellvertretung wird eine Stellvertreterin/ein Stellvertreter bestellt. Die Amts-

zeit der Mitglieder der Auswahlkommission beträgt zwei Jahre. Eine Wiederwahl ist zuläs-

sig. 

 

(3) Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens 2 Mitglieder, darunter 

die/der Vorsitzende oder ihre/seine Stellvertretung, anwesend sind. Bei Stimmengleich-

heit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden oder bei ihrer/seiner Abwesenheit die 

Stimme der Stellvertreterin/des Stellvertreters. 

 

(4) Die Sitzungen der Auswahlkommission sind nichtöffentlich. Die Mitglieder der Auswahl-

kommission unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 

 

(5) Über die Prüfung und Beratung der Auswahlkommission wird eine Niederschrift angefertigt. 
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§ 7 

Auswahlverfahren 

(1) Die Auswahl der Bewerberinnen/der Bewerber wird nach folgenden Kriterien getroffen: 

 

1. Die im Zeugnis gemäß § 2 Absatz 1 Satz 4 Nr. 2 ausgewiesene Note wird mit 60% ge-

wichtet. Dazu wird die Note gemäß Absatz 2 mit einem Punktwert zwischen 10 und 

40 versehen und sodann mit dem Faktor 0,6 multipliziert. 

 

2. Weitere für den Masterstudiengang Chemie an der Westfälischen Wilhelms-

Universität einschlägige Qualifikationen werden mit 40% gewichtet. Dabei werden 

nach pflichtgemäßem Ermessen der Auswahlkommission 

a) forschungsrelevante Praktika außerhalb des Curriculums mit bis zu 10 

Punkten, 

b) einschlägige Berufserfahrungen mit bis zu 10 Punkten, 

c) eine besondere Motivation für das angestrebte MSc Studium Chemie an 

der Westfälischen Wilhelms Universität Münster mit bis zu 10 Punkten  

d) oder sonstige einschlägige Zusatzqualifikationen mit bis zu 10 Punkten  

versehen. Bei besonders herausragenden Leistungen können im Einzelfall für eines 

oder mehrere der oben genannten Kriterien bis zu 20 Punkte vergeben werden, wo-

bei die Gesamtpunktzahl von 40 nicht überschritten werden darf. Die Summe der 

vergebenen Punkte wird mit dem Faktor 0,4 multipliziert. 

 

(2) Bei der Vergabe der Punkte nach Absatz 1 ist, soweit es um Noten geht, folgendes Schema 

zu verwenden: 

 

Note 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 
Punktwert 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 

 
Note 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 
Punktwert 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 

 
Note 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 
Punktwert 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 
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(3) Die mit dem jeweiligen Faktor multiplizierten Punktzahlen gemäß Absatz 1 werden addiert. 

Aufgrund der so ermittelten Werte wird eine Rangliste erstellt.  

 

(4) Die Bewerberinnen/Bewerber werden beginnend mit dem Höchstwert zu den vorhandenen 

Studienplätzen zugelassen. Bei Punktgleichheit entscheidet das Los über die Platzierung 

auf der Rangliste. 

 

(5) Bis zu 2 % der vorhandenen Studienplätze sind vorab durch das Studierendensekretariat 

an zugangsberechtigte Bewerberinnen/Bewerber im Wege einer Härtefallregelung nach der 

Vergabeverordnung NRW zu vergeben. Über die Rangfolge wird durch den Grad der außer-

gewöhnlichen Härte bestimmt; im Zweifel entscheidet das Los. 

 
 

3. Abschnitt: Schlussvorschriften 

 

§ 8 

Abschluss des Verfahrens 

(1) Erfüllt eine Bewerberin/ein Bewerber die Zugangsvoraussetzungen und wird sie/er zum 

Masterstudiengang zugelassen, so wird ihr/ihm dies und die Zuweisung eines Studien-

platzes unverzüglich nach Beendigung des Verfahrens durch die Rektorin/den Rektor be-

kanntgegeben. Im Falle des § 2 Absatz 1 Satz 4 Nr. 2 wird der Bewerberin/dem Bewerber 

die Zulassung unter dem Vorbehalt bekanntgegeben, dass das Zeugnis gemäß § 3 Absatz 1 

im Zeitpunkt der Einschreibung vorgelegt wird. 

 

(2) Sofern auf Grund einer Rangliste zum Masterstudiengang zugelassen wurde, setzt die Rek-

torin/der Rektor der Bewerberin/dem Bewerber eine Frist für die Abgabe der Erklärung, ob 

die Bewerberin/der Bewerber den Studienplatz annimmt. Lehnt die Bewerberin/der Be-

werber den angebotenen Studienplatz ab, wird dieser der/dem auf der Rangliste Nächst-

platzierten zugewiesen. Versäumt die Bewerberin/der Bewerber innerhalb der Annahme-

frist die Erklärung gemäß Satz 1 abzugeben, gilt dies als Ablehnung. 

 
(3) Wird eine Bewerberin/ein Bewerber nicht zum Studium zugelassen, so gibt die Rekto-

rin/der Rektor ihr/ihm dies bekannt und erteilt auch darüber Auskunft, ob die Zugangsvo-

raussetzungen erfüllt wurden. Wurden von der Bewerberin/dem Bewerber die Zugangsvo-

raussetzungen erfüllt, wird auch über die Platzierung auf der Rangliste sowie die Zahl der 

vergebenen Studienplätze informiert. Die Ablehnung ist zu begründen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
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(4) Eine Einschreibung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster kann nur erfolgen, 

wenn die Zulassung dem Studierendensekretariat gemeinsam mit dem Antrag auf Ein-

schreibung fristgemäß vorgelegt wird. Im Übrigen findet die Einschreibungsordnung der 

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in der jeweils geltenden Fassung  Anwendung. 

 

 

§ 9 

Täuschung 

(1) Hat eine Bewerberin/ein Bewerber in dem Zugangs- bzw. Zulassungsverfahren getäuscht 

oder falsche oder gefälschte Unterlagen nach § 2 und § 3 eingereicht und wird diese Tatsa-

che erst nach der Zulassung bekannt, wird die Zulassung zurückgenommen. Die Rücknah-

me ist nur innerhalb von zwei Jahren nach Bekanntgabe möglich. 

 

(2) Belastende Entscheidungen sind der Bewerberin/dem Bewerber unverzüglich mitzuteilen, 

zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor der Entscheidung ist 

der Bewerberin/dem Bewerber Gelegenheit zu geben, gehört zu werden. 

 

 

§ 10  

Inkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachun-

gen der Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft. Sie gilt erstmals für den Zugang und 

die Zulassung zum Sommersemester 2012.  

(2) Mit Inkrafttreten dieser Ordnung tritt die Zugangs- und Zulassungsordnung für den Master-

studiengang Master of Science (MSc) Chemie an der Westfälischen Wilhelms-Universität  

vom 12. Januar 2011 (AB Uni 1/2011, S. 51) außer Kraft. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Chemie und 

Pharmazie der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 19. Oktober 2011. 

 

Münster, den 8. November 2011    Die Rektorin 

 

        Prof. Dr. Ursula Nelles 

 

 

Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über 

die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Bekanntma-

chung von Satzungen vom 8. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 23. Dezember 1998 (AB 

Uni 99/4), hiermit verkündet. 

 

Münster, den 8. November 2011    Die Rektorin 

 

        Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Erste Ordnung zur Änderung der 

Prüfungsordnung für den Studiengang  

Master of Science (MSc) Wirtschaftschemie 
an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster vom 1. Februar 2011 

vom 8. November 2011 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 31.10.2006 (GV 
NRW, S. 474) hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 

 

Artikel I 
Die Prüfungsordnung für den Studiengang Master of Science (MSc) Wirtschaftschemie an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster vom 1. Februar 2011 (AB Uni 05/2011, S. 269) wird wie 
folgt geändert:  

 
 

1. Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 
 

3Die Masterarbeit darf bzw. Teile der Masterarbeit dürfen in dieser Form noch nicht Gegenstand eines 
anderen Prüfungsverfahrens gewesen sein. 

 

2. Nach § 12 Abs. 6 wird folgender Absatz 7 neu eingefügt:  
 

(7) Die Kandidaten/der Kandidat versichert bei der Abgabe der Arbeit schriftlich, dass die 
Masterarbeit oder Teile davon nicht bereits anderweitig als Prüfungsarbeit vorgelegen hat bzw. 
haben.  

 
3. § 14 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung:  

 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt für die Prüfungsleistungen und die Masterarbeiten die Prüferinnen 

und Prüfer, indem er diese für jedes Modul in einer Prüferliste festlegt. Danach ist grundsätzlich 
die/der Modulbeauftragte Prüferin/Prüfer für das Modul. Der Prüfungsausschuss kann der/dem 
Modulbeauftragten die Prüferbestellung für schriftliche oder praktische Prüfungsleistungen 
übertragen. Der Prüfungsausschuss kann dem zuständigen Prüfungsamt die Prüferbestellung für 
mündliche Prüfungsleistungen übertragen. Die Besitzerinnen und Beisitzer für mündliche 
Prüfungen werden von der Prüferin/dem Prüfer bestellt.  

 
 

4. § 14 Abs. 4 erhält folgenden Satz 2: 

Für schriftliche Prüfungsleistungen können wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Auftrag der Prüferin/ des Prüfers Aufgaben entwerfen und Vorkorrekturen durchführen. 
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5. § 14 Abs. 5  erhält folgende Fassung: 

Mündliche Prüfungen werden grundsätzlich vor einer Prüferin/einem Prüfer in Gegenwart eines 
Beisitzers/einer Beisitzerin abgelegt. Vor der Festsetzung der Note hat die Prüferin/der Prüfer den 
Beisitzer/die Beisitzerin zu hören. Abweichend von Satz 1 kann der Prüfungsausschuss vor Beginn 
eines Moduls bestimmen, dass mündliche Prüfungen von mehreren Prüferinnen / Prüfern bewertet 
werden, hierüber werden die Studierenden in geeigneter Form spätestens zu Beginn des Moduls 
informiert; die Note errechnet sich in diesem Fall als arithmetisches Mittel der Bewertungen, § 18 
Abs. 2 Sätze 4 und 5 finden entsprechende Anwendung. Die wesentlichen Gegenstände und die Note 
der Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten, das von dem Prüfer/der Prüferin und dem 
Beisitzer/der Beisitzerin bzw. den Prüferinnen/Prüfern zu unterzeichnen ist. 

 

6. In den im Anhang der Prüfungsordnung aufgeführten Modulbeschreibungen erhält der Absatz 
„Modulbeschreibungen, II. Wahlpflichtmodule“ folgende aktuelle Fassung: 

Zudem sind zwei chemisch orientierte Wahlpflichtmodule Bestandteil des Masterstudiums 
Wirtschaftschemie. Diese tragen mit insgesamt 28 Leistungspunkten zur Studienleistung bei. Die 
Studierenden können im ersten bzw. zweiten Block des dritten Fachsemesters jeweils eins der 
folgenden Module wählen 
 

Block 1 Block 2 

Angewandte Analytische Chemie  
(NUR, falls NICHT in Block 2 gewählt) 

Angewandte Analytische Chemie  
(NUR, falls NICHT in Block 1 gewählt) 

Medizinische Chemie 
Elektrochemische Energiespeicherung  
und Umwandlung 

Lebensmittelchemie  Biochemie/ Biophysikalische Chemie 

Moderne organische Molekülchemie Spektroskopie und Struktur der Materie 

Forschungsstrategien in physikalischen, 
chemischen und pharmazeutischen 
Technologien 

Moderne Aspekte der Analytischen Chemie 
(NUR, falls NICHT in Block 1 gewählt) 

Moderne Aspekte der Analytischen Chemie 
(NUR, falls NICHT in Block 2 gewählt) 

– 
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7. Die im Anhang der Prüfungsordnung aufgeführten Modulbeschreibungen werden wie folgt 

geändert: 
 

a) Als neues, zusätzliches Wahlpflichtmodul wird das Modul WP 1.5 „Forschungsstrategien in 
physikalischen, chemischen und pharmazeutischen Technologien“ in die Modulbeschreibung 
eingefügt:  

Modultitel deutsch:  
Forschungsstrategien in physikalischen, chemischen und pharmazeutischen 
Technologien 

Modultitel englisch: Research strategies in physical, chemical and pharmaceutical technologies 

Studiengang: MSc Wirtschaftschemie 

Teilstudiengang:  
 

1 Modulnummer: WP 1.5 Status: [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[  ] jedes Sem. 
[x] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: 
[X] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

Fachsem.: 
3 

LP: 
14 

Workload (h): 
420 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1 V 
Forschungsstrategien und ihre 
Umsetzung in den 
Naturwissenschaften 

[x] P   [ ] WP 3 30h; 2 SWS 60h 

2 P 
Recherche und Analyse im 
ausgewählten Forschungsfeld 

[x] P   [ ] WP 6 90; 6 SWS 90h 

3 S 
Forschungsstrategien und ihre 
Umsetzung im ausgewählten 
Forschungsfeld 

[x] P   [ ] WP 5 75h; 5 SWS 75h 

 

4 

Lehrinhalte: 
Studienziel ist das Verständnis einer Prozessführung von den Ergebnissen der Grundlagenforschung zur 
industriellen Anwendung auf der Basis naturwissenschaftlicher Inhalte.  
Die Vorlesung „Forschungsstrategien und ihre Umsetzung in den Naturwissenschaften“ umfasst: 
Orientierung im wissenschaftlich-technologischen Vorfeld, naturwissenschaftliche Forschungsansätze, 
Mechanismen im Forschungsprozess, Ideenfindungsstrategien, Erfindungsprozess, 
Forschungsergebnisse, Transfer, Patentstrategien, Soft Skills im Forschungsprozess.  
Diese Grundkenntnisse werden im Praktikum sowie im Seminar auf zum Teil jährlich wechselnde 
Forschungsfelder angewendet: Mikro- u. Nanotechnologien, Lab on a Chip, ausgewählte Kapitel 
elektrochemischer Technologien und andere aktuelle Forschungsfelder.  
So werden im Seminar und im Praktikum z.B. im Forschungsfeld “Lab on a Chip“ die physikalisch-
chemischen Grundlagen von Mikrofluidik, Mikroreaktoren, Chemischer Sensorik, Chip-Elektrophorese etc. 
in Arbeitsgruppen erarbeitet und der aktuelle Stand der Wissenschaft dokumentiert. Anschließend 
werden im Hinblick auf eine Integration dieser Funktionselemente auf einem Chip die 
Funktionsprinzipien, Materialien und Anwendungsgebiete untersucht, bestehende Defizite identifiziert 
und die Forschungs-Desiderata formuliert. Darauf aufbauend wird eine forschungsstrategische 
Perspektive entwickelt.  
Die Bearbeitung der anderen Forschungsfelder erfolgt analog. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden werden in die Lage versetzt, selbständig Forschungsfelder mit den relevanten 
physikalisch-chemischen Grundlagen aus der Fachliteratur zu erarbeiten. Dies geschieht im Praktikum 
und im Seminar durch Gruppenarbeit mit Anleitung zur thematischen Führung und zur Moderation. Die 
Arbeitsergebnisse werden regelmäßig in Kurzvorträgen präsentiert und diskutiert. Durch einen 
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erfolgreichen Modulabschluss erlangen die Studierenden wichtige Kompetenzen für die Durchführung 
selbständiger wissenschaftlicher Arbeiten in der universitären und industriellen Forschung sowie ein 
Verständnis vom forschungsstrategischen Zugang und der Einbettung der eigenen Tätigkeit in 
übergeordnete Zusammenhänge des Innovationsprozesses. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die im Praktikum und im Seminar durchzuführenden Arbeiten werden aus den angebotenen 
Forschungsfeldern ausgewählt. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 

[x] Modulabschlussprüfung (MAP)  [  ] Modulprüfung (MP)  [  ] Modulteilprüfungen (MTP)   
  

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Modulabschlussprüfung, mündliche Prüfung 30 min.  100% 
  

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Abschlussbericht und Abschlusspräsentation 20 min. 

   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 
abgeschlossen wurde, d.h. alle prüfungsrelevanten Leistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

14/120 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

 
  

13 
Anwesenheit: 

 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

MSc Chemie, MSc Lebensmittelchemie 
   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. Meinhard Knoll Fachbereich 12 – Chemie und Pharmazie 
   

16 
Sonstiges: 
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b) Als neues, zusätzliches Wahlpflichtmodul wird das Modul WP 1.6/2.5 „Moderne Aspekte 
der Analytischen Chemie“ in die Modulbeschreibung eingefügt:  
 

Modultitel deutsch:  Moderne Aspekte der Analytischen Chemie 

Modultitel englisch: Modern Aspects of Analytical Chemistry 

Studiengang: MSc Wirtschaftschemie 

Teilstudiengang:  
 

1 Modulnummer:  WP 1.6/2.5 Status:  [  ]  Pflichtmodul  [X]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[  ] jedes Sem. 
[X] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: 
[X] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

Fachsem.: 
3 

LP: 
14 

Workload (h): 
420 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 
1 V Analytische Chemie 1 [x] P   [ ] WP 1 15h; 1 SWS 15h 

2 V Analytische Chemie 2 [x] P   [ ] WP 1 15h; 1 SWS 15h 

3 V Analytische Chemie 3 [x] P   [ ] WP 1 15h; 1 SWS 15h 

4 V Analytische Chemie 4 [x] P   [ ] WP 1 15h; 1 SWS 15h 

5 Ü/P 
Experimentelle 
Übungen/Forschungspraktikum 

[x] P   [ ] WP 10 150h; 10 SWS 150h 
 

4 

Lehrinhalte: 
Ziel des Moduls ist das Erlernen fortgeschrittener analytischer Methoden in Theorie und Forschung. In den 
Vorlesungen werden vier zum Modul „Angewandte Analytische Chemie“ komplementäre, jährlich 
teilweise wechselnde Veranstaltungen „Spezielle Analytische Chemie“ mit jeweils einer SWS angeboten, 
die von den Dozenten aus den folgenden Themengebieten ausgewählt werden: Analytische 
Trennmethoden, Chromatographie, Elektrophorese, Probenvorbereitung, Datenauswertung/Chemometrie, 
Molekülspektrometrie, Atomspektrometrie, Massenspektrometrie, analytische Kopplungstechniken, 
Speziationsanalytik, Umweltchemie, Umweltanalytik, Bioanalytik, industrielle Analytik, Elektroanalytik, 
Sensorik. Das Forschungspraktikum wird in einem analytisch arbeitenden Arbeitskreis durchgeführt und 
hat ein Teilthema einer/s Doktorandin/en zum Inhalt, d.h. die Studierenden bearbeiten unter Anleitung 
einer Assistentin/eines Assistenten eine analytische Fragestellung der aktuellen Forschung. Die 
Durchführung des Forschungspraktikums erfolgt einzeln und unter direkter Anleitung einer/s 
Doktorandin/en. Das Forschungspraktikum ist im Rahmen eines schriftlichen Berichtes 
zusammenzufassen. Die Zusammenfassung kann alternativ, nach Maßgabe der/des betreuenden 
Hochschullehrerin/Hochschullehrers, auch im Rahmen einer 20-minütigen Präsentation gegeben werden. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden arbeiten sich theoretisch in ein ausgewähltes Forschungsthema ein und organisieren 
zusammen mit der/dem betreuenden Assistentin/Assistenten die Versuchsplanung sowie die 
experimentellen Arbeiten.. Hierbei gewinnen sie eine vertiefte Einsicht in die Prinzipien und Möglichkeiten 
der modernen instrumentellen analytischen Chemie. Hierbei wird ein besonderer Schwerpunkt darauf 
gelegt, die Studierenden in der analytischen Denkweise sowie in der wissenschaftlichen Interpretation 
von Daten zu schulen. 
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6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Keine.  

   

7 
Leistungsüberprüfung: 

[X] Modulabschlussprüfung (MAP)  [  ] Modulprüfung (MP)  [  ] Modulteilprüfungen (MTP)   
  

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Mündliche Modulabschlussprüfung 30 min. 100% 
  

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Zu Nr. 5: Protokolle, Berichte, Vorträge 
Variabel, je nach 

Thema 

   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 
abgeschlossen wurde, d.h. alle prüfungsrelevanten Leistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

14/120 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Die vorherige Teilnahme an einem instrumentell-analytischen Praktikum wie im BSc-Studiengang Chemie/ 
Lebensmittelchemie wird dringend empfohlen, ist aber nicht Voraussetzung. 

  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

MSc Chemie, MSc Lebensmittelchemie 
   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Wechselnd mit der Zuständigkeit für die Vorlesung Fachbereich 12 – Chemie und Pharmazie 
   

16 
Sonstiges: 

Bei Bedarf wird das Modul zweimal pro Semester angeboten 
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c) Das Modul P1 „Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre“ wird ersetzt durch die folgende 
Version dieses Moduls: 
 

Modultitel deutsch:  Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 

Modultitel englisch: Foundations of Business Administration 

Studiengang: MSc Wirtschaftschemie 

Teilstudiengang:  
 

1 Modulnummer:  P 1 Status: [X]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[  ] jedes Sem. 
[X] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: 
[X] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

Fachsem.
: 
1 

LP: 
9 

Workload (h): 
270 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 
1 V Einführung in die BWL [x] P   [ ] WP 3 30h; 2 SWS 60h 

2 V Investition [x] P   [ ] WP 3 30h; 2 SWS 60h 

3 V Finanzierung [x] P   [ ] WP 3 30h; 2 SWS 60h 
 

4 

Lehrinhalte: 

Das Modul bietet einen Überblick über grundlegende Fragen und Methoden der 
Betriebswirtschaftslehre sowie über die betrieblichen Funktionsbereiche. Exemplarisch werden als 
übergreifende Themen die Investitions- und Finanzierungsentscheidungen in Unternehmen vertieft. 
Das Modul dient als Klammer für die nachfolgenden betriebswirtschaftlichen Veranstaltungen, 
indem es das Erkenntnisobjekt „Unternehmung“ in seiner Gesamtheit und in seinen einzelnen 
Bausteinen vorstellt.  
In die Vorlesungen sind Übungen integriert, die ggf. in kleineren Gruppen stattfinden. Die 
Vorlesungen werden zudem im Rahmen des Selbststudiums durch ein internetgestütztes 
Übungsangebot ergänzt, das den Studierenden durch die Behandlung konkreter Fragen und 
Aufgaben (ohne die Vermittlung zusätzlicher Stoffinhalte) die häusliche Nacharbeit bzw. 
Prüfungsvorbereitung erleichtert. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Die Studierenden können mit zentralen betriebswirtschaftlichen Begriffen argumentieren, einfache 
Lösungsansätze entwickeln, Aufgaben in einen Kontext einordnen und diese auch lösen. Zudem sind 
sie in der Lage, Investitionsvorhaben im Hinblick auf ihre Vorteilhaftigkeit zu beurteilen und 
verschiedene Formen ihrer Finanzierung zu differenzieren. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Es bestehen keine Wahlmöglichkeiten. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 

[X] Modulabschlussprüfung (MAP)  [  ] Modulprüfung (MP)  [  ] Modulteilprüfungen (MTP)   
  

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  

Umfang 
Gewichtung für die 

Modulnote in % 
Modulabschlussklausur 120 min. 100% 

  

 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

keine  
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10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 
abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

9/120 

  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 

  

13 
Anwesenheit: 

Die Anwesenheit wird dringend empfohlen, eine formale Anwesenheitspflicht besteht nicht.  

  

14 

Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik, Mathematik, 
Physik 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. Andreas Pfingsten Fachbereich 4 – Wirtschaftswissenschaften 

   

16 
Sonstiges: 
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d) Das Modul P4 „Recht und Regulation“ wird ersetzt durch die folgende Version dieses 
Moduls: 

Modultitel deutsch:  Recht und Regulation 

Modultitel englisch: Law and Regulation 

Studiengang: MSc Wirtschaftschemie 

Teilstudiengang:  
 

1 Modulnummer: P 4 Status: [X]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[X] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: 
[  ] 1 Sem. 
[X] 2 Sem. 

Fachsem.: 
1,2 

LP: 
9 

Workload (h): 
270 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 
1 V Privatrecht  [x] P   [ ] WP 6 60h; 4 SWS 120  

2 V Patentrecht & -information [x] P   [ ] WP 3 30h; 2 SWS 60  
 

4 

Lehrinhalte: 

Die Veranstaltung Privatrecht vermittelt eine Einführung in das Zivilrecht, insbesondere in die 
Rechtsgebiete des BGB AT sowie des Schuldrechts AT und des Kaufrechts. Zunächst werden das 
Zustandekommen von Verträgen und deren Anfechtung behandelt. Zudem werden die Probleme des 
Minderjährigenrechts und des Rechts der Stellvertretung besprochen. Im Bereich des Schuldrechts 
AT wird schwerpunktmäßig das Mängelrecht thematisiert. Schließlich wird aus den Gebieten des 
Besonderen Schuldrechts das Kaufrecht, das für das Wirtschaftsleben von größter Bedeutung ist, 
vorgestellt.  
Darüber hinaus lernen die Studierenden in der Veranstaltung Patentrecht & -information 
Möglichkeiten zum Schutz des geistigen Eigentums kennen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei 
auf Erfordernissen zur Patentierbarkeit von Inventionen. Übungen und Fallstudien vertiefen das in 
den Vorlesungen erworbene Wissen, das in einer Klausur abgeprüft wird. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Die Studierenden beherrschen nach der erfolgreichen Absolvierung der Veranstaltung Privatrecht die 
grundlegende juristische Technik, um Rechtsprobleme lösen zu können. Dazu gehören einerseits das 
Erkennen und Herausfiltern der juristisch relevanten Aspekte eines Sachverhalts sowie andererseits 
das Auffinden der einschlägigen Rechtsnormen und die Anwendung des Rechts auf die gegebenen 
Probleme der jeweiligen Situation. Die Studierenden sind so in der Lage theoretisches und 
abstraktes Wissen auf einen praktischen Rechtsfall zu übertragen. Zudem können sie ihre Lösungen 
in schlüssiger und differenzierter Weise darstellen.  
Zudem sollen die Studierenden in der Lage sein, Patentinformationen zu verwerten und die 
Patentierbarkeit von Erfindungen sinnvoll einzuordnen. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Es bestehen keine Wahlmöglichkeiten. 
   

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP)  [  ] Modulprüfung (MP)  [X] Modulteilprüfungen (MTP)   
  

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  

Umfang 
Gewichtung für die 

Modulnote in % 
Privatrecht: Klausur 90 min. 66,67% 
Patentrecht & -information: Klausur 60 min. 33,33% 
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9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

keine  

   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 
abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

9/120 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 
  

13 
Anwesenheit: 

Die Anwesenheit wird empfohlen. 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

Keine 
   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. Jens Leker Fachbereich 12 – Chemie und Pharmazie 
   

16 
Sonstiges: 
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e) Das Modul P5 „Strategie und Unternehmensführung“ wird ersetzt durch die folgenden 
Versionen dieses Moduls: 

Modultitel deutsch:  
Strategie und Unternehmensführung 
(Fassung für Studierende, die ihr Studium ab dem WS 2010/11 aufgenommen haben) 

Modultitel englisch: Strategy and Corporate Governance 

Studiengang: MSc Wirtschaftschemie 

Teilstudiengang:  
 

1 Modulnummer: P 5 Status: [X]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[X] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: 
[  ] 1 Sem. 
[X] 2 Sem. 

Fachsem.: 
1,2 

LP: 
12 

Workload (h): 
360 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 
1 V Strategische Analyse [x] P   [ ] WP 4 30h; 2 SWS 75h 

2 Ü Übung zu Strategischer Analyse [x] P   [ ] WP 2 15h; 1 SWS 60h 

3 V Start-Up Management [x] P   [ ] WP 3 30h; 2 SWS 60h 

4 S 
Führungswissen & 
crossfunktionales Management 

[x] P   [ ] WP 3 45h; 3 SWS 45h 
 

4 

Lehrinhalte: 
Die Vorlesung zur strategischen Analyse behandelt qualitative und quantitative Analyseverfahren des 
strategischen Managements. Diese stellen die Grundlage der strategischen Planungs- und 
Entscheidungsfindung dar. Zu der genannten Vorlesung werden Fallstudien ausgegeben, die den 
Studierenden als praktisches Beispiel die vermittelten theoretischen Inhalte der Vorlesung nahe bringen. 
Die Studierenden tragen die Ergebnisse der Fallstudienbearbeitung im Rahmen einer Präsentation vor.  
Die Veranstaltung „Start-Up Management“ fokussiert darauf, betriebswirtschaftliche und 
volkswirtschaftliche Dimensionen der Unternehmensgründung vor dem Hintergrund von 
Unternehmenszielen sowie unternehmerischer Planung und Strategie zu beleuchten. 
Einzelunternehmens- und marktbezogene Auswirkungen unternehmerischer Strategiewahlen werden auf 
Basis von Markteintritts- und Konkurrenzspielen eingehend analysiert. Die Vorlesung vermittelt sowohl 
Fach- als auch Methodenkompetenz zur Beurteilung von Sachverhalten der thematischen Schwerpunkte 
und stützt sich auf empirische Erkenntnisse. Die Art der Spezialisierung und der Einsatz von 
Koordinationsinstrumenten prägt die Unternehmensorganisation und hat großen Einfluss auf die 
Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens.  
Das Seminar „Führungswissen und crossfunktionales Management“ integriert die Lehrinhalte der 
vorangegangenen Veranstaltungen vor dem Hintergrund des Modells des integrierten Managements. Es 
werden Managementaspekte der Unternehmensführung erarbeitet. Zwischen den vier Modulen sollen 
sich die Studierenden in Lerntransfergruppen 2x für jeweils vier Zeitstunden treffen, um die Thematik des 
jeweils letzten Moduls aufzuarbeiten und auf den Alltag zu beziehen. Eigene Lernergebnisse werden im 
Gruppengespräch anhand relevanter Fragen- und Aufgabenstellungen reflektiert und jeweils von einem 
Gruppenmitglied protokolliert. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Im Rahmen der Veranstaltung Strategische Analyse erwerben die Studierenden Schlüsselqualifikationen 
der strategischen Planungs- und Entscheidungsfindung. Dabei werden sie in die Lage versetzt, die 
angemessenen strategischen Analyseinstrumente zielführend anzuwenden und die Ergebnisse 
angemessen zu interpretieren. Nach erfolgreicher Absolvierung der Veranstaltung sind sie mit der 
strategischen Analyse vertraut und sind in der Lage souverän für das spezifisch vorliegende Problem die 
angemessene Technik auszuwählen.  
Nach erfolgreicher Absolvierung der Veranstaltung Start-Up Management verstehen die Studierenden 
anhand von einfachen spieltheoretischen und nutzentheoretischen Modellen sowie mittels empirischer 
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Überprüfungen den Zusammenhang zwischen Unternehmerzielen, Branchenwahl und der tatsächlichen 
Durchführung einer Unternehmensgründung. Die erworbenen Kenntnisse befähigen die Studierenden zur 
selbstständigen Analyse tatsächlicher Gründungen sowie zur Durchführung strategischer 
Positionierungen bei Gründungsvorhaben. Da die Veranstaltung teilweise in englischer Sprache 
durchgeführt wird, sind zudem die „Business English“-Kenntnisse der Studierenden nachhaltig gefördert 
worden.  
Die Veranstaltung „Führungswissen und crossfunktionales Management“ vermittelt grundlegende 
Kompetenzen im Bereich der modernen Führungsinstrumente sowie im Bereich der Teamführung. Durch 
die Arbeit in den Lerntransfergruppen sowie die Erstellung von Gesprächsprotokollen erlernen die 
Studenten die Skizzierung und kritisch/reflektierte Wiedergabe der besprochenen Inhalte (z. B. 
Fragestellungen, aktuelle Themen aus dem Lebensalltag, jeweils bezogen auf das zuletzt besuchte 
Modul.). 
 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Es bestehen keine Wahlmöglichkeiten. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP)  [  ] Modulprüfung (MP)  [X] Modulteilprüfungen (MTP)   
  

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  

Umfang 
Gewichtung für die 

Modulnote in % 
Strategische Analyse: Klausur 60 min. 40% 
Übung zu strategischer Analyse: Präsentation 10 min. 

Vortrag 
10% 

Start-Up Management: Klausur 60 min. 25% 
Führungswissen & crossfunktionales Management:  
aktive Teilnahme und Protokoll 

Ausführlich
es 

Protokoll 
25% 

  
 

9 
Studienleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

  

   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 
abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

12/120 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 
  

13 
Anwesenheit: 

 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

Keine 
   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. Jens Leker Fachbereich 12 – Chemie und Pharmazie 
   

16 
Sonstiges: 
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Modultitel deutsch:  
Strategie und Unternehmensführung 
(Fassung für Studierende, die ihr Studium ab dem WS 2011/12 aufgenommen haben) 

Modultitel englisch: Strategy and Corporate Governance 

Studiengang: MSc Wirtschaftschemie 

Teilstudiengang:  
 

1 Modulnummer: P 5 Status: [X]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[X] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: 
[  ] 1 Sem. 
[X] 2 Sem. 

Fachsem.: 
1,2 

LP: 
12 

Workload (h): 
360 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 
1 V Strategische Analyse [x] P   [ ] WP 4 30h; 2 SWS 75h 

2 Ü Übung zu Strategischer Analyse [x] P   [ ] WP 2 15h; 1 SWS 60h 

3 V Strategisches Management IV [x] P   [ ] WP 3 30h; 2 SWS 60h 

4 S 
Führungswissen & 
crossfunktionales Management 

[x] P   [ ] WP 3 45h; 3 SWS 45h 
 

4 

Lehrinhalte: 

Die Vorlesung zur „Strategischen Analyse“ behandelt qualitative und quantitative Analyseverfahren 
des strategischen Managements. Diese stellen die Grundlage der strategischen Planungs- und 
Entscheidungsfindung dar. Zu der genannten Vorlesung werden Fallstudien ausgegeben, die den 
Studierenden als praktisches Beispiel die vermittelten theoretischen Inhalte der Vorlesung nahe 
bringen. Die Studierenden tragen die Ergebnisse der Fallstudienbearbeitung im Rahmen einer 
Präsentation vor.  
Die Veranstaltung „Strategisches Management IV“ beschäftigt sich mit grundlegenden Fragen von 
strategischer Positionierung und deren Umsetzung. Zentrale ökonomische Prinzipien und eine 
historische Einordnung sorgen für den Rahmen dieser Veranstaltung, um zu erörtern, welche 
Faktoren die Strategiewahl eines Unternehmens beeinflussen und determinieren. Die umfassende 
Diskussion von Diversifikationsmöglichkeiten erläutert die Rolle von Unternehmensgrenzen. Darauf 
aufbauend wer-den Einzelunternehmens- und marktbezogene Auswirkungen unternehmerischer 
Strategieentscheidungen auf Basis von Markteintritts- und Konkurrenzspielen eingehend analysiert 
und mit allgemeinen Fragestellungen zur Positionierung von Unternehmen ergänzt. Zudem wird die 
grundlegende strategische Positionierung aus der Bewertungssicht externer Investoren behandelt 
und es werden Modelle skizziert, wie Unternehmen ihre Strukturen und Systeme zur 
Strategieumsetzung, insbesondere zur Leistungsmessung und Mitarbeitermotivation, intern 
organisieren können. 
Das Seminar „Führungswissen und crossfunktionales Management“ integriert die Lehrinhalte der 
vorangegangenen Veranstaltungen vor dem Hintergrund des Modells des integrierten Managements. 
Es werden Managementaspekte der Unternehmensführung erarbeitet. Zwischen den vier Modulen 
sollen sich die Studierenden in Lerntransfergruppen 2x für jeweils vier Zeitstunden treffen, um die 
Thematik des jeweils letzten Moduls aufzuarbeiten und auf den Alltag zu beziehen. Eigene 
Lernergebnisse werden im Gruppengespräch anhand relevanter Fragen- und Aufgabenstellungen 
reflektiert und jeweils von einem Gruppenmitglied protokolliert. 
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5 

Erworbene Kompetenzen: 

Im Rahmen der Veranstaltung Strategische Analyse erwerben die Studierenden 
Schlüsselqualifikationen der strategischen Planungs- und Entscheidungsfindung. Dabei werden sie 
in die Lage versetzt, die angemessenen strategischen Analyseinstrumente zielführend anzuwenden 
und die Ergebnisse angemessen zu interpretieren. Nach erfolgreicher Absolvierung der Veranstaltung 
sind sie mit der strategischen Analyse vertraut und sind in der Lage souverän für das spezifisch 
vorliegende Problem die angemessene Technik auszuwählen.  
Nach erfolgreicher Absolvierung der Veranstaltung Strategisches Management IV verstehen die 
Studierenden anhand von einfachen spieltheoretischen und nutzentheoretischen Mo-dellen sowie 
mittels empirischer Überprüfungen den Zusammenhang zwischen Unternehmerzielen, 
Branchenwahl, strategischer Positionierung sowie Bewertungsprinzipien von Investoren und der 
Modellierung unternehmensinterner Systeme zur Leistungsmessung und Incentivierung der 
Mitarbeiter. Die erworbenen Kenntnisse befähigen die Studierenden zur selbstständigen Analyse 
und Bewertung der Marktpotentiale, der Positionierungsmöglichkeiten und der internen 
Strategieumsetzung von Unternehmen. 
Die Veranstaltung „Führungswissen und crossfunktionales Management“ vermittelt grundlegende 
Kompetenzen im Bereich der modernen Führungsinstrumente sowie im Bereich der Teamführung. 
Durch die Arbeit in den Lerntransfergruppen sowie die Erstellung von Gesprächsprotokollen erlernen 
die Studenten die Skizzierung und kritisch/reflektierte Wiedergabe der besprochenen Inhalte (z. B. 
Fragestellungen, aktuelle Themen aus dem Lebensalltag, jeweils bezogen auf das zuletzt besuchte 
Modul.). 
 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Es bestehen keine Wahlmöglichkeiten. 
   

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP)  [  ] Modulprüfung (MP)  [X] Modulteilprüfungen (MTP)   
  

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  

Umfang 
Gewichtung für die 

Modulnote in % 
Strategische Analyse: Klausur 60 min. 40% 
Übung zu strategischer Analyse: Präsentation 10 min. 

Vortrag 
10% 

Strategisches Management IV: Klausur 60 min. 25% 
Führungswissen & crossfunktionales Management:  
aktive Teilnahme und Protokoll 

Ausführlich
es 

Protokoll 
25% 

  
 

9 
Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

keine  

   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 
abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

12/120 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 
  

13 
Anwesenheit: 
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14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

Keine 
   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. Jens Leker Fachbereich 12 – Chemie und Pharmazie 
   

16 
Sonstiges: 
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f) Das Modul WP 1.2/ 2.2 „Analytische Chemie“ wird ersetzt durch das  folgende Modul 
„Angewandte Analytische Chemie“: 

Modultitel deutsch:  Angewandte Analytische Chemie 

Modultitel englisch: Applied Analytical Chemistry 

Studiengang: MSc Wirtschaftschemie 

Teilstudiengang:  
 

1 Modulnummer: WP 1.2/ 2.2 Status: [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[  ] jedes Sem. 
[x] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: 
[X] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

Fachsem.: 
3 

LP: 
14 

Workload (h): 
420 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 
1 V Analytische Chemie 1 [x] P   [ ] WP 1 15h; 1 SWS 15h 

2 V Analytische Chemie 2 [x] P   [ ] WP 1 15h; 1 SWS 15h 

3 V Analytische Chemie 3 [x] P   [ ] WP 1 15h; 1 SWS 15h 

4 V Analytische Chemie 4 [x] P   [ ] WP 1 15h; 1 SWS 15h 

5 P 
Projektpraktikum Analytische 
Chemie 

[x] P   [ ] WP 10 150h; 10 SWS 150h 
 

4 

Lehrinhalte: 

Erlernen fortgeschrittener analytischer Methoden in Theorie und Praxis. In den Vorlesungen werden 
vier komplementäre, jährlich teilweise wechselnde Veranstaltungen „Spezielle Analytische Chemie“ 
mit jeweils einer SWS angeboten, die von den Dozenten aus den folgenden Themengebieten 
ausgewählt werden: Analytische Trennmethoden, Chromatographie, Elektrophorese, 
Probenvorbereitung, Datenauswertung/Chemometrie, Molekülspektrometrie, Atomspektrometrie, 
Massenspektrometrie, analytische Kopplungstechniken, Speziationsanalytik, Umweltchemie, 
Umweltanalytik, Bioanalytik, industrielle Analytik, Elektroanalytik, Sensorik. Das Projektpraktikum 
wird in Gruppen durchgeführt, die Studierenden organisieren sich selbständig. Inhalt des Praktikums 
ist eine analytische Fragestellung, die in der Regel von allgemeinem Interesse und weniger 
forschungsbezogen ist. Im Falle einer nicht ausreichenden Kapazität kann das Praktikum alternativ 
auch als Kombination aus einem Blockpraktikum mit sechs ganztägigen Versuchen aus 
verschiedenen aktuellen Gebieten der analytischen Chemie und einem dreiwöchigen 
Forschungspraktikum durchgeführt werden. Hierbei müssen die entsprechenden Versuchsprotokolle 
sowie ein Forschungsbericht erstellt werden. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Das Praktikum wird bevorzugt als Projekt im Rahmen eines problemorientierten Lehr- und 
Lernansatzes durchgeführt werden, bei dem eine Gruppe von maximal zehn Studierenden eine 
anspruchsvolle analytisch-chemische Thematik in Theorie und Experiment in einem Zeitraum von 
sechs Wochen eigenständig bearbeiten wird. Die Koordination des Projekts erfolgt zusammen mit 
einem erfahrenen Wissenschaftler als Betreuer und mit Unterstützung durch weitere 
wissenschaftliche Mitarbeiter je nach Erfordernis des jeweiligen Projektes. Die Studierenden 
arbeiten sich theoretisch in die Thematik ein und organisieren eigenständig die Arbeitsteilung 
innerhalb des Projektes sowie die experimentellen Arbeiten. Die einzelnen Gruppenmitglieder 
berichten über ihre Aufgaben und den Stand des Gesamtprojektes regelmäßig an den Betreuer und 
ziehen nach Bedarf weitere wissenschaftliche Mitarbeiter für die technische Unterstützung hinzu. 
Das Projekt wird durch einen Abschlussbericht und eine öffentliche Abschlusspräsentation 
komplettiert, bei denen alle Gruppenmitglieder aktiv mitwirken. 
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6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Keine. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 

[x] Modulabschlussprüfung (MAP)  [  ] Modulprüfung (MP)  [  ] Modulteilprüfungen (MTP)   
  

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Mündliche Modulabschlussprüfung 30 min. 100% 
  

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Zu Nr. 5: Protokolle, Berichte, Vorträge 
Variabel, je nach 

Projekt 

   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 
abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

14/120 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Die vorherige Teilnahme an einem instrumentell-analytischen Praktikum wie im BSc-Studiengang 
Chemie/Lebensmittelchemie wird dringend empfohlen, ist aber nicht Voraussetzung. 

  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

MSc Lebensmittelchemie, MSc Chemie 
   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Wechselnd mit der Zuständigkeit für die Vorlesung Fachbereich 12 – Chemie und Pharmazie 
   

16 
Sonstiges: 

Bei Bedarf wird das Modul zweimal pro Semester angeboten. 
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Artikel II 

Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. Sie gilt für alle 
Studierenden, die ab dem Wintersemester 2010/11 in den MSc-Studiengang Wirtschaftschemie der 
WWU eingeschrieben werden.  
 
 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Chemie und 
Pharmazie vom 19. Oktober 2011. 
 
 
Münster, den 8. November 2011  Die Rektorin 

 
  Prof. Dr. Ursula Nelles 
 

 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die 
Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Bekanntmachung von 
Satzungen vom 08.02.1991 (AB Uni 91/1), zuletzt geändert am 23.12.1998 (AB Uni 99/4), hiermit 
verkündet. 
 
 
Münster, den 8. November 2011  Die Rektorin 

 
  Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Neufassung der Zugangs- und Zulassungsordnung  

für den Masterstudiengang Wirtschaftschemie  

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

vom 8. November 2011 

 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 49 Abs. 7, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetzes - HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes 

vom 31.10.2006 (GV NRW S. 474) hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung 

erlassen: 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

Inhaltsübersicht: 

§ 2 Termine, Fristen, Unterlagen  

1. Abschnitt: Zugang zum Masterstudiengang 

§ 3 Zugangsvoraussetzungen 

§ 4 Feststellung der Zugangsvoraussetzungen 

2. Abschnitt: Zulassung zum Masterstudiengang  

§ 5 Zulassung ohne Auswahlverfahren 

§ 6 Auswahlkommission 

§ 7 Auswahlverfahren 

3. Abschnitt: Schlussvorschriften 

§ 8 Abschluss des Verfahrens 

§ 9 Täuschung 

§ 10 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

§ 1 

Anwendungsbereich 

Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang Wirtschaftschemie 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 
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§ 2 
Termine, Fristen und Unterlagen 

(1) Das Zugangs- und Zulassungsverfahren findet jeweils vor Beginn der Vorlesungszeit des 

Wintersemesters statt. Der Antrag auf Zulassung ist bis zum 15.07 eines Jahres beim Stu-

dierendensekretariat der Westfälischen Wilhelms-Universität zu stellen. Die Frist zur Stel-

lung des Antrags richtet sich nach der Verordnung über die Vergabe von Studienplätzen in 

Nordrhein-Westfalen (VergabeVO NRW) und der Satzung zur Regelung zulassungsrechtli-

cher Fragen in der Westfälischen Wilhelms-Universität. Die Bewerberin/der Bewerber muss 

folgende Bewerbungsunterlagen einreichen: 

 

1. Nachweis der Allgemeinen oder einer einschlägig fachgebundenen Hochschulzu-

gangsberechtigung. Bewerberinnen/ Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechti-

gung nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, müssen zusätz-

lich eine deutsche Übersetzung ihrer Hochschulzugangsberechtigung vorlegen. Ent-

spricht das Notenschema einer außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erwor-

benen Hochschulzugangsberechtigung nicht dem deutschen Schulnotensystem, so 

muss die Bewerberin/der Bewerber außerdem darlegen, welcher deutschen Schulno-

te die Note ihrer/seiner Hochschulzugangsberechtigung entspricht. 

2. Nachweise über das Vorliegen eines ersten berufsqualifizierenden Abschlusses ge-

mäß § 3 Absatz 1. Liegt zum Zeitpunkt der Bewerbung noch kein Abschlusszeugnis 

gemäß § 3 Absatz 1 vor, so muss ein vorläufiges Zeugnis eingereicht werden, in das 

mindestens die Noten der ersten fünf Semester (mindestens 120 Leistungspunkten) 

eingegangen sind. Bewerberinnen/ Bewerber, die ihren ersten berufsqualifizieren-

den Abschluss nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, müs-

sen zusätzlich eine deutsche Übersetzung der zuvor genannten Unterlagen vorlegen. 

Entspricht das Notenschema des von einer Bewerberin/einem Bewerber vorgelegten 

ersten berufsqualifizierenden Abschlusses nicht dem Notenschema des § 18 Abs. 3 

der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Wirtschaftschemie, so muss sie/er 

außerdem darlegen, welchen Noten des zuvor genannten Notenschemas die im 

Zeugnis nach Satz 1 - 3 ausgewiesenen Noten entsprechen. Wird kein vorläufiges 

Zeugnis von der Hochschule erstellt, genügt vorläufig das Transcript of Records. Das 

Abschlusszeugnis gemäß § 3 Absatz 1 ist im Falle der Zulassung bei der Einschrei-

bung vorzulegen. 

3. Nachweise über ausreichende Sprachkenntnisse gemäß § 3 Absatz 2. 

4. Tabellarischer Lebenslauf. 

5. Nachweis über erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen (z.B. Transcript of Re-

cords). 
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6. Motivationsschreiben in deutscher Sprache (persönlich verfasst, max. 500 Wörter), 

in dessen Rahmen die Qualifikationen und Beweggründe für das Fach Wirtschafts-

chemie und die Wahl der WWU Münster begründet werden. 

7. Ggf. weitere Unterlagen, in denen die Eignung und Motivation für das angestrebte 

Studium dargelegt werden (z.B. Arbeitszeugnisse, Nachweise über Praktika oder an-

dere relevante Zusatzqualifikationen). 

8. Ggf. Unterlagen, die das Vorliegen einer besonderen Härtefallsituation im Sinne des 

§ 7 Absatz 5 belegen (z.B. Behindertenausweis). 

 

(2) Der Antrag auf Zulassung ist abzulehnen, wenn er nicht fristgerecht eingeht. Der Antrag 

kann abgelehnt werden, wenn die Unterlagen gemäß Absatz 1 unvollständig sind. 

1. Abschnitt: Zugang zum Masterstudiengang 

§ 3 

Zugangsvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Wirtschaftschemie ist neben den 

allgemeinen Voraussetzungen für die Einschreibung die Absolvierung eines fachlich ein-

schlägigen Studiums mit einer Regelstudienzeit von mindestens 6 Semestern, das mit ei-

nem Bachelor oder einem anderen berufsqualifizierenden Abschluss (Diplom, Staatsexa-

men etc.) mit einer Abschlussnote von mindestens 2,5 beendet worden ist oder die Bewer-

berin/der Bewerber zu den besten 70 % ihres/seines Jahrgangs gehört. Fachlich einschlä-

gig im Sinne von Satz 1 ist ein Studium in den Studiengängen Chemie, Wirtschaftschemie 

oder Lebensmittelchemie an einer deutschen oder ausländischen Hochschule. Fachlich 

einschlägig im Sinne von Satz 1 sind auch andere Studiengänge, wenn dort  ein erheblicher 

Anteil der Studien- und Prüfungsleistungen in Chemie erbracht wurde. Dies ist dann der 

Fall, wenn im Rahmen des Studiums mindestens 90 Leistungspunkte in Chemie erbracht 

wurden. Bei Zweifeln über die Gleichwertigkeit von Abschlüssen außerhalb des Geltungs-

bereiches des Grundgesetzes wird ein Gutachten des Sekretariats der ständigen Konferenz 

der Kultusminister der Bundesrepublik Deutschland über die Gleichwertigkeit der Ab-

schlüsse eingeholt. 
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(2) Für Bewerberinnen/Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer 

deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, ist weitere Zugangsvoraussetzung der 

Nachweis von für die aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen ausreichenden Kennt-

nissen der deutschen Sprache. Der Nachweis wird gemäß den Bestimmungen der DSH-

Prüfungsordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität erbracht. Der Nachweis ist nicht 

erforderlich für Bewerberinnen/Bewerber, deren Muttersprache Deutsch ist. 

 

(3) Eine Bewerberin/Ein Bewerber hat keinen Zugang zum Masterstudiengang Wirtschafts-

chemie, wenn sie/er eine Bachelor-, Master- oder Diplom-Prüfung oder eine vergleichbare 

Prüfung in einem chemischen oder anderen naturwissenschaftlichen Studiengang an der 

Westfälischen Wilhelms-Universität oder an einer anderen Hochschule endgültig nicht be-

standen hat oder sich in einem schwebenden Verfahren zur Bachelor-, Master- oder Dip-

lom-Prüfung oder einer vergleichbaren Prüfung an der Westfälischen Wilhelms-Universität 

oder an einer anderen Hochschule befindet. 

§ 4 

Feststellung der Zugangsvoraussetzungen 

(1) Die Dekanin/Der Dekan des zuständigen Fachbereichs oder ein von ihr/ihm beauftragtes 

hauptamtliches Mitglied des Fachbereichs stellt anhand der mit dem Antrag einzureichen-

den Unterlagen und Zeugnisse fest, ob die Bewerberin/der Bewerber die Zugangsvoraus-

setzungen gemäß § 3 erfüllt. 

 

(2) Liegt im Zeitpunkt der Bewerbung noch kein Abschlusszeugnis vor, ist es ausreichend, 

wenn das vorläufige Zeugnis (§ 2 Absatz 1 Satz 4 Nr. 2) eine den Anforderungen an die Ab-

schlussnote gemäß § 3 Absatz 1 entsprechende Note ausweist oder sich gegebenenfalls 

aus dem Transcript of Records eine solche Note errechnen lässt. 

 

(3) Sofern die Zugangsvoraussetzungen bei einer Bewerberin/einem Bewerber als nicht erfüllt 

betrachtet werden, sind die Gründe zu dokumentieren. 
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2. Abschnitt: Zulassung zum Masterstudiengang 

§ 5  

Zulassung ohne Auswahlverfahren 

Ist der Masterstudiengang Wirtschaftschemie zulassungsfrei oder übersteigt die Zahl der 

Bewerberinnen/Bewerber, die die Zugangsvoraussetzungen erfüllen, nicht die im Rahmen 

einer Zulassungsbeschränkung bestehende Anzahl an Studienplätzen, so werden die zu-

gangsberechtigten Bewerberinnen/Bewerber ohne weitere Prüfung zugelassen. 

§ 6 

Auswahlkommission 

(1) Besteht eine Zulassungsbeschränkung und übersteigt die Anzahl der zugangsberechtigten 

Bewerberinnen/Bewerber für den Masterstudiengang Wirtschaftschemie die Anzahl der zur 

Verfügung stehenden Studienplätze, so wird vom Fachbereichsrat des Fachbereichs 12 

Chemie und Pharmazie eine Auswahlkommission aus hauptamtlichen Mitgliedern des 

Fachbereichs für die Durchführung des Zulassungsverfahrens gebildet. 

 

(2) Die Auswahlkommission besteht aus einer/ einem Vorsitzenden, deren/ dessen Stellver-

treterin/Stellvertreter, die beide der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-

rer angehören müssen, sowie einem weiteren Mitglied aus der Gruppe der Hochschullehre-

rinnen und Hochschullehrer und einem Mitglied aus der Gruppe der akademischen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter. Für alle Mitglieder der Auswahlkommission mit Ausnahme der 

/ des Vorsitzenden und ihrer/seiner Stellvertretung wird eine Stellvertreterin/ein Stellver-

treter bestellt. Die Amtszeit der Mitglieder der Auswahlkommission beträgt ein Jahr. Eine 

Wiederwahl ist zulässig. 

 

(3) Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder, darunter 

die/der Vorsitzende oder ihre/seine Stellvertretung, anwesend sind. Bei Stimmengleich-

heit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden oder bei ihrer/seiner Abwesenheit die 

Stimme der Stellvertreterin/des Stellvertreters. 
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(4) Die Sitzungen der Auswahlkommission sind nichtöffentlich. Die Mitglieder der Auswahl-

kommission unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 

 

(5) Über die Prüfung und Beratung der Auswahlkommission wird eine Niederschrift angefertigt. 

§ 7 

Auswahlverfahren 

(1) Die Auswahl der Bewerberinnen/der Bewerber wird nach folgenden Kriterien getroffen: 

 

1. Die im Zeugnis gemäß § 2 Absatz 1 Satz 4 Nr. 2 ausgewiesene Note wird mit 67 % 

gewichtet. Dazu wird die Note gemäß Absatz 2 mit einem Punktwert zwischen 10 und 

40 versehen und sodann mit dem Faktor 0,67 multipliziert. 

 

2. weitere für den Masterstudiengang Wirtschaftschemie an der Westfälischen Wil-

helms-Universität einschlägige Qualifikationen werden mit 33 % gewichtet. Dabei 

werden nach pflichtgemäßem Ermessen der Auswahlkommission 

a) berufs- oder forschungsrelevante Praktika mit bis zu 10 Punkten, 

b) einschlägige Berufserfahrungen mit bis zu 10 Punkten, 

c) eine besondere Motivation für das angestrebte Studium mit bis zu 10 

Punkten und  

d) oder sonstige einschlägige Zusatzqualifikationen mit bis zu 10 Punkten  

versehen. Bei besonders herausragenden Leistungen können im Einzelfall für eines 

oder mehrere der oben genannten Kriterien bis zu 20 Punkte vergeben werden, wo-

bei die Gesamtpunktzahl von 40 nicht überschritten werden darf. Die Summe der 

vergebenen Punkte wird mit dem Faktor 0,33 multipliziert. 

 

(2) Bei der Vergabe der Punkte nach Absatz 1 ist, soweit es um Noten geht, folgendes Schema 

zu verwenden: 

 

Note 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 
Punktwert 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 

 
Note 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 
Punktwert 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 

 
Note 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 
Punktwert 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 
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(3) Die mit dem jeweiligen Faktor multiplizierten Punktzahlen gemäß Absatz 1 werden addiert. 

Aufgrund der so ermittelten Werte wird eine Rangliste erstellt.  

 

(4) Die Bewerberinnen/Bewerber werden beginnend mit dem Höchstwert zu den vorhandenen 

Studienplätzen zugelassen. Bei Punktgleichheit entscheidet das Los über die Platzierung 

auf der Rangliste. 

 

(5) Bis zu 2 % der vorhandenen Studienplätze sind vorab durch das Studierendensekretariat 

an zugangsberechtigte Bewerberinnen/Bewerber im Wege einer Härtefallregelung nach der 

Vergabeverordnung NRW zu vergeben. Über die Rangfolge wird durch den Grad der außer-

gewöhnlichen Härte bestimmt; im Zweifel entscheidet das Los. 

3. Abschnitt: Schlussvorschriften 

§ 8 

Abschluss des Verfahrens 

(1) Erfüllt eine Bewerberin/ein Bewerber die Zugangsvoraussetzungen und wird sie/er zum 

Masterstudiengang zugelassen, so wird ihr/ihm dies und die Zuweisung eines Studien-

platzes unverzüglich nach Beendigung des Verfahrens durch die Rektorin/den Rektor be-

kanntgegeben. Im Falle des § 2 Absatz 1 Satz 4 Nr. 2 wird der Bewerberin/dem Bewerber 

die Zulassung unter dem Vorbehalt bekanntgegeben, dass das Zeugnis gemäß § 3 Absatz 1 

im Zeitpunkt der Einschreibung vorgelegt wird. 

 

(2) Sofern auf Grund einer Rangliste zum Masterstudiengang zugelassen wurde, setzt die Rek-

torin/der Rektor der Bewerberin/dem Bewerber eine Frist für die Abgabe der Erklärung, ob 

die Bewerberin/der Bewerber den Studienplatz annimmt. Lehnt die Bewerberin/der Be-

werber den angebotenen Studienplatz ab, wird dieser der/dem auf der Rangliste Nächst-

platzierten zugewiesen. Versäumt die Bewerberin/der Bewerber innerhalb der Annahme-

frist die Erklärung gemäß Satz 1 abzugeben, gilt dies als Ablehnung. 
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(3) Wird eine Bewerberin/ein Bewerber nicht zum Studium zugelassen, so gibt die Rekto-

rin/der Rektor ihr/ihm dies bekannt und erteilt auch darüber Auskunft, ob die Zugangsvo-

raussetzungen erfüllt wurden. Wurden von der Bewerberin/dem Bewerber die Zugangsvo-

raussetzungen erfüllt, wird auch über die Platzierung auf der Rangliste sowie die Zahl der 

vergebenen Studienplätze informiert. Die Ablehnung ist zu begründen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 
(4) Eine Einschreibung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster kann nur erfolgen, 

wenn die Zulassung dem Studierendensekretariat gemeinsam mit dem Antrag auf Ein-

schreibung fristgemäß vorgelegt wird. Im Übrigen findet die Einschreibungsordnung der 

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in der jeweils geltenden Fassung  Anwendung. 

§ 9 

Täuschung 

(1) Hat eine Bewerberin/ein Bewerber in dem Zugangs- bzw. Zulassungsverfahren getäuscht 

oder falsche oder gefälschte Unterlagen nach § 2 und § 3 eingereicht und wird diese Tatsa-

che erst nach der Zulassung bekannt, wird die Zulassung zurückgenommen. Die Rücknah-

me ist nur innerhalb von zwei Jahren nach Bekanntgabe möglich. 

 

(2) Belastende Entscheidungen sind der Bewerberin/dem Bewerber unverzüglich mitzuteilen, 

zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor der Entscheidung ist 

der Bewerberin/dem Bewerber Gelegenheit zu geben, gehört zu werden. 

§ 10  

Inkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachun-

gen der Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft. Sie gilt erstmals für den Zugang und 

die Zulassung zum Wintersemester 2012/13.  

 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Ordnung tritt die Zugangs- und Zulassungsordnung für den Master-

studiengang Wirtschaftschemie vom 01.02.2011 (AB Uni, 3/2011, S. 137) außer Kraft. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs 12 Chemie und 
Pharmazie der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 19. Oktober 2011. 
 

Münster, den 8. November 2011    Die Rektorin 

 

        Prof. Dr. Ursula Nelles 

 

 

Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über 

die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Bekanntma-

chung von Satzungen vom 8. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 23. Dezember 1998 (AB 

Uni 99/4), hiermit verkündet. 

 

Münster, den 8. November 2011    Die Rektorin 

 

        Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Zugangs- und Zulassungsordnung  

für den Masterstudiengang Polonistik / Osteuropäische Kulturstudien  

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

vom 11.11.2011 

 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 49 Abs. 7, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetzes - HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 
31.10.2006 (GV NRW S. 474) hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 
 

§ 1 Anwendungsbereich 

Inhaltsübersicht: 

§ 2 Termine, Fristen, Unterlagen  
1. Abschnitt: Zugang zum Masterstudiengang 
§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
§ 4 Feststellung der Zugangsvoraussetzungen 
2. Abschnitt: Zulassung zum Masterstudiengang  
§ 5 Zulassung ohne Auswahlverfahren 
§ 6 Auswahlkommission 
§ 7 Auswahlverfahren 
3. Abschnitt: Schlussvorschriften 
§ 8 Abschluss des Verfahrens 
§ 9 Täuschung 
§ 10 Inkrafttreten 
 

 
§ 1 

Anwendungsbereich 

Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang Polonistik / Osteuropäi-
sche Kulturstudien an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 
 
 

§ 2 
Termine, Fristen und Unterlagen 

(1) 1Das Zugangs- und Zulassungsverfahren findet jeweils vor Beginn der Vorlesungszeit des Winter-
semesters statt. 2Der Antrag auf Zulassung ist für das Wintersemester bis zum 15.07. eines Jahres 
beim Studierendensekretariat der Westfälischen Wilhelms-Universität zu stellen. 3Die Frist zur 
Stellung des Antrags richtet sich nach der Verordnung über die Vergabe von Studienplätzen in 
Nordrhein-Westfalen (VergabeVO NRW) und der Satzung zur Regelung zulassungsrechtlicher Fra-
gen in der Westfälischen Wilhelms-Universität. 4Die Bewerberin/der Bewerber muss folgende 
Bewerbungsunterlagen einreichen: 

 
1. Nachweis der Allgemeinen oder einer einschlägig fachgebundenen Hochschulzugangsbe-

rechtigung. 
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2. Nachweise über das Vorliegen eines ersten berufsqualifizierenden Abschlusses gemäß § 3 
Absatz 1. Liegt zum Zeitpunkt der Bewerbung noch kein Abschlusszeugnis gemäß § 3 Ab-
satz 1 vor, so muss ein vorläufiges Zeugnis eingereicht werden, in das mindestens die No-
ten der ersten fünf Semester (mindestens 120 Leistungspunkte) eingegangen sind. Wird 
kein vorläufiges Zeugnis von der Hochschule erstellt, genügt vorläufig das Transcript of Re-
cords. Das Abschlusszeugnis gemäß § 3 Absatz 1 ist im Falle der Zulassung bei der Ein-
schreibung vorzulegen. 

3. Nachweise über ausreichende Sprachkenntnisse gemäß § 3 Absatz 2 und Absatz 3. 
4. Tabellarischer Lebenslauf. 
5. Nachweis über erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen (z.B. Transcript of Records). 
6. Ggf. weitere Unterlagen, in denen die Eignung und Motivation für das angestrebte Studium 

dargelegt werden (z.B. Arbeitszeugnisse, Nachweise über Praktika oder andere relevante 
Zusatzqualifikationen). 

7. Ggf. Unterlagen, die das Vorliegen einer besonderen Härtefallsituation im Sinne des § 7 
Absatz 5 belegen (z.B. Behindertenausweis). 

 
(2) 1Der Antrag auf Zulassung ist abzulehnen, wenn er nicht fristgerecht eingeht. 2Der Antrag kann 

abgelehnt werden, wenn die Unterlagen gemäß Absatz 1 unvollständig sind. 
 
 

1. Abschnitt: Zugang zum Masterstudiengang 
 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Polonistik / Osteuropäische Kulturstudi-
en ist neben den allgemeinen Voraussetzungen für die Einschreibung der Nachweis eines fach-
lich einschlägigen oder fachlich vergleichbaren Studiums mit einer Regelstudienzeit von mindes-
tens 6 Semestern, das zu einem Bachelor oder einem anderen berufsqualifizierenden Abschluss 
(Diplom, Staatsexamen etc.) führt. 2Die Bewerberin/der Bewerber muss eine Abschlussnote von 
mindestens 2,7 oder eine äquivalente Note erreicht haben oder zu den besten 30 % ihres/seines 
Jahrgangs gehören. 3Fachlich einschlägig im Sinne von Satz 1 ist ein an einer deutschen oder aus-
ländischen Hochschule absolvierter Studiengang mit regionaler Orientierung auf Polen oder Ost-
europa. 4Fachlich vergleichbar ist ein Studiengang, wenn er Lehrveranstaltungen zu den Kultur-
wissenschaften und/oder den Methoden der Philologie im Umfang von mindestens 20 LP bein-
haltet. 5Bei Zweifeln über die Gleichwertigkeit von Abschlüssen außerhalb des Geltungsbereiches 
des Grundgesetzes wird ein Gutachten des Sekretariats der ständigen Konferenz der Kultusminis-
ter der Bundesrepublik Deutschland über die Gleichwertigkeit der Abschlüsse eingeholt. 

 
(2) 1Für Bewerberinnen/Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer deutsch-

sprachigen Einrichtung erworben haben, ist weitere Zugangsvoraussetzung der Nachweis von für 
die aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen ausreichenden Kenntnissen der deutschen 
Sprache. 2Der Nachweis wird gemäß den Bestimmungen der DSH-Prüfungsordnung der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität erbracht. 3Der Nachweis ist nicht erforderlich für Bewerberin-
nen/Bewerber, deren Muttersprache Deutsch ist. 

 
(3) Zugangsvoraussetzung ist zudem der Nachweis über Polnischkenntnisse auf der Niveaustufe von 

mindestens B 1 nach dem Common European Framework of Reference for Languages. 
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§ 4 
Feststellung der Zugangsvoraussetzungen 

(1) Die Dekanin/Der Dekan des zuständigen Fachbereichs oder ein von ihr/ihm beauftragtes haupt-
amtliches Mitglied des Fachbereichs stellt anhand der mit dem Antrag einzureichenden Unterla-
gen und Zeugnisse fest, ob die Bewerberin/der Bewerber die Zugangsvoraussetzungen gemäß 
§ 3 erfüllt. 
 

(2) Liegt im Zeitpunkt der Bewerbung noch kein Abschlusszeugnis vor, ist es ausreichend, wenn das 
vorläufige Zeugnis (§ 2 Absatz 1 Nr. 2) eine den Anforderungen an die Abschlussnote gemäß § 3 
Absatz 1 entsprechende Note ausweist oder sich gegebenenfalls aus dem Transcript of Records 
eine solche Note errechnen lässt. 

 
(3) Sofern die Zugangsvoraussetzungen bei einer Bewerberin/einem Bewerber als nicht erfüllt be-

trachtet werden, sind die Gründe zu dokumentieren. 
 
 

2. Abschnitt: Zulassung zum Masterstudiengang 
 

§ 5  
Zulassung ohne Auswahlverfahren 

Ist der Masterstudiengang Polonistik / Osteuropäische Kulturstudien zulassungsfrei oder übersteigt die 
Zahl der Bewerberinnen/Bewerber, die die Zugangsvoraussetzungen erfüllen, nicht die im Rahmen 
einer Zulassungsbeschränkung bestehende Anzahl an Studienplätzen, so werden die zugangsberech-
tigten Bewerberinnen/Bewerber ohne weitere Prüfung zugelassen. 
 
 

§ 6 
Auswahlkommission 

(1) Besteht eine Zulassungsbeschränkung und übersteigt die Anzahl der zugangsberechtigten Be-
werberinnen/Bewerber für den Masterstudiengang Polonistik / Osteuropäische Kulturstudien die 
Anzahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze, so wird vom Fachbereichsrat des Fachbe-
reichs Philologie (Fachbereich 09) eine Auswahlkommission aus hauptamtlichen Mitgliedern des 
Fachbereichs für die Durchführung des Zulassungsverfahrens gebildet. 

 
(2) 1Die Auswahlkommission besteht aus einer Hochschullehrerin/einem Hochschullehrer und ei-

ner/einem weiteren hauptamtlichen akademischen Mitarbeiterin/Mitarbeiter des Slavisch-
Baltischen Seminars. 2Die Hochschullehrerin/der Hochschullehrer übernimmt den Vorsitz der 
Kommission. 3Für die akademische Mitarbeiterin/den akademischen Mitarbeiter wird eine Stell-
vertreterin/ein Stellvertreter bestellt. 4Die Amtszeit der Mitglieder der Auswahlkommission be-
trägt ein Jahr. 5Eine Wiederwahl ist zulässig. 

 
(3) 1Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn zwei Mitglieder, darunter die/der Vorsitzende, 

anwesend sind. 2Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden. 
 
(4) 1Die Sitzungen der Auswahlkommission sind nichtöffentlich. 2Die Mitglieder der Auswahlkom-

mission unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
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(5) Über die Prüfung und Beratung der Auswahlkommission wird eine Niederschrift angefertigt. 
 
 

§ 7 
Auswahlverfahren 

(1) Die Auswahl der Bewerberinnen/der Bewerber wird nach folgenden Kriterien getroffen: 
 

1. Die im Zeugnis gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 2 ausgewiesene Note wird mit 50 % gewichtet. Dazu 
wird die Note gemäß Absatz 2 mit einem Punktwert zwischen 10 und 40 versehen und so-
dann mit dem Faktor 0,5 multipliziert. 

 
2. Die Note des im Bachelorstudium bzw. in einem gleichwertigen Studium studierten 

Schwerpunkts Regionalstudien (mit Polen- resp. Osteuropa-Bezug) oder Kulturwissen-
schaften wird mit 30 % gewichtet. Dazu wird die Note gemäß Absatz 2 mit einem Punktwert 
zwischen 10 und 40 versehen und sodann mit dem Faktor 0,3 multipliziert. 

 
3. Weitere für den Masterstudiengang Polonistik / Osteuropäische Kulturstudien an der West-

fälischen Wilhelms-Universität einschlägige Qualifikationen werden mit 20 % gewichtet. 
Dabei werden nach pflichtgemäßem Ermessen der Auswahlkommission 

a) berufs- oder forschungsrelevante Praktika mit bis zu 10 Punkten, 
b) einschlägige Berufserfahrungen mit bis zu 10 Punkten, 
c) eine besondere Motivation für das angestrebte Studium mit bis zu 10 Punkten 

und  
d) oder sonstige einschlägige Zusatzqualifikationen mit bis zu 10 Punkten  

versehen. Bei besonders herausragenden Leistungen können im Einzelfall für eines oder 
mehrere der oben genannten Kriterien bis zu 20 Punkte vergeben werden, wobei die Ge-
samtpunktzahl von 40 nicht überschritten werden darf. Die Summe der vergebenen Punkte 
wird mit dem Faktor 0,2 multipliziert. 

 
(2) Bei der Vergabe der Punkte nach Absatz 1 ist, soweit es um Noten geht, folgendes Schema zu 

verwenden: 
 

Note 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 
Punktwert 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 

 
Note 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 
Punktwert 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 

 
Note 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 
Punktwert 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

 
 
(3) 1Die mit dem jeweiligen Faktor multiplizierten Punktzahlen gemäß Absatz 1 werden addiert. 

2Aufgrund der so ermittelten Werte wird eine Rangliste erstellt.  
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(4) 1Die Bewerberinnen/Bewerber werden beginnend mit dem Höchstwert zu den vorhandenen Stu-
dienplätzen zugelassen. 2Bei Punktgleichheit entscheidet das Los über die Platzierung auf der 
Rangliste. 

 
(5) 1Bis zu 2 % der vorhandenen Studienplätze sind vorab durch das Studierendensekretariat an 

zugangsberechtigte Bewerberinnen/Bewerber im Wege einer Härtefallregelung nach der Verga-
beverordnung NRW zu vergeben. 2Über die Rangfolge wird durch den Grad der außergewöhnli-
chen Härte bestimmt; im Zweifel entscheidet das Los. 

 
 

3. Abschnitt: Schlussvorschriften 
 

§ 8 
Abschluss des Verfahrens 

(1) 1Erfüllt eine Bewerberin/ein Bewerber die Zugangsvoraussetzungen und wird sie/er zum Master-
studiengang zugelassen, so wird ihr/ihm dies und die Zuweisung eines Studienplatzes unverzüg-
lich nach Beendigung des Verfahrens durch die Rektorin/den Rektor bekanntgegeben. 2Im Falle 
des § 2 Absatz 1 Nr. 2 wird der Bewerberin/dem Bewerber die Zulassung unter dem Vorbehalt 
bekanntgegeben, dass das Zeugnis gemäß § 3 Absatz 1 im Zeitpunkt der Einschreibung vorgelegt 
wird. 

 
(2) 1Sofern auf Grund einer Rangliste zum Masterstudiengang zugelassen wurde, setzt die Rekto-

rin/der Rektor der Bewerberin/dem Bewerber eine Frist für die Abgabe der Erklärung, ob die Be-
werberin/der Bewerber den Studienplatz annimmt. 2Lehnt die Bewerberin/der Bewerber den an-
gebotenen Studienplatz ab, wird dieser der/dem auf der Rangliste Nächstplatzierten zugewiesen. 
3Versäumt die Bewerberin/der Bewerber innerhalb der Annahmefrist die Erklärung gemäß Satz 1 
abzugeben, gilt dies als Ablehnung. 

 
(3) 1Wird eine Bewerberin/ein Bewerber nicht zum Studium zugelassen, so gibt die Rektorin/der 

Rektor ihr/ihm dies bekannt und erteilt auch darüber Auskunft, ob die Zugangsvoraussetzungen 
erfüllt wurden. 2Wurden von der Bewerberin/dem Bewerber die Zugangsvoraussetzungen erfüllt, 
wird auch über die Platzierung auf der Rangliste sowie die Zahl der vergebenen Studienplätze in-
formiert. 3Die Ablehnung ist zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 
(4) 1Eine Einschreibung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster kann nur erfolgen, wenn 

die Zulassung dem Studierendensekretariat gemeinsam mit dem Antrag auf Einschreibung frist-
gemäß vorgelegt wird. 2Im Übrigen findet die Einschreibungsordnung der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster in der jeweils geltenden Fassung Anwendung. 

 
 

§ 9 
Täuschung 

(1) 1Hat eine Bewerberin/ein Bewerber in dem Zugangs- bzw. Zulassungsverfahren getäuscht oder 
falsche oder gefälschte Unterlagen nach § 2 und § 3 eingereicht und wird diese Tatsache erst 
nach der Zulassung bekannt, wird die Zulassung zurückgenommen. 2Die Rücknahme ist nur in-
nerhalb von zwei Jahren nach Bekanntgabe möglich. 
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(2) 1Belastende Entscheidungen sind der Bewerberin/dem Bewerber unverzüglich mitzuteilen, zu 
begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 2Vor der Entscheidung ist der Be-
werberin/dem Bewerber Gelegenheit zu geben, gehört zu werden. 

 
 

§ 10  
Inkrafttreten 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft. 

 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Ordnung tritt die Zugangs- und Zulassungsordnung für den Masterstudi-

engang Polonistik / Osteuropäische Kulturstudien vom 03.08.2009 (AB Uni 29/2009, S. 2159 ff.) 
außer Kraft. 

 
 
 
 

 
Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Philologie 
(Fachbereich 09) vom 24.10.2011. 
 
Münster, den 11.11.2011 Die Rektorin 

  
 Prof. Dr. Ursula Nelles 
 

 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die 
Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie Bekanntmachungen von Sat-
zungen vom 08.02.1991 (AB Uni 91/1), zuletzt geändert am 23.12.1998 (AB Uni 99/4), hiermit ver-
kündet. 
 
Münster, den 11.11.2011 Die Rektorin 

 
 Prof. Dr. Ursula Nelles 
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